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in Sachen

1. A____,

2. B___,

Privatklager und I. Berufungsklager

1 unentgeltlich vertreten durch Rechtsanwaltin lic. iur. X.

2 unentgeltlich vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y.
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vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. U. Krattli,
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gegen

C. ,

Beschuldigter und Il. Berufungsklager

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Dr. iur. Z.

betreffend versuchte schwere Korperverletzung etc.



Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 8. Abteilung,
vom 29. Oktober 2020 (DG190356)

Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich vom 2. Dezember
2019 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. DS1/63/10).

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 126 S. 87 ff.)

"Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte ist schuldig

- der versuchten schweren Kdrperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB in Verbin-
dung mit Art. 22 Abs. 1 StGB

- des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB.

2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 45 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute

51 Tage durch Haft erstanden sind.
3. Die Freiheitsstrafe wird vollzogen.

4. Die folgenden von der Stadtpolizei Zirich am 16. April 2018 sichergestellten Gegenstande

werden eingezogen und der Lagerbehoérde zur Vernichtung iberlassen:

- Fotografien (Asservat-Nr. A0O11'411'599) / GES A.__

- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'613) / GES A.___
- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'624) / GES A.___
- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'635) / GES A.___
- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'668) / GES A.___
- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'679) / GESA.___
- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'726) / GES A.___
- Vergleichs-WSA (Asservat-Nr. A011'411'748) / GES A



- Wundvermessung 3D-Fotografie (Asservat-Nr. A011'411'760) / GES A.___
- Fotografien (erstellt im Unispital) (Asservat-Nr. A011'411'862) / GES B.__
- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'873) / GESB.___

- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'884) / GESB.___

- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'895) / GESB.___

- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'908) / GES B._

- Vergleichs-WSA (Asservat-Nr. A011'411'919) / GES B._ .

Die folgenden von der Stadtpolizei Zirich am 18. April 2018 sichergestellten Gegenstande
werden dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils auf erstes Verlangen

ausgehandigt:

- 1 Paar Schuhe Adidas (Asservat-Nr. A011'412'343)

- 1 Trainerjacke Adidas (Asservat-Nr. A011'412'354)

- 1 Herrenhose grau (Asservat-Nr. A011'412'365)

- 1 Hotelrechnung vom 16.04.2018 (Asservat-Nr. A011'412'274)
- 1 Mobiltelefon iPhone (Asservat-Nr. A011'412'285).

Beantragt der Beschuldigte nicht innert einer Frist von 3 Monaten ab Rechtskraft dieses
Urteils die Herausgabe der genannten Gegenstande, so wird Verzicht angenommen und die
Gegenstande der Lagerbehdrde zur Vernichtung tberlassen.

Die folgenden von der Stadtpolizei Zirich am 16. April 2018 sichergestellten Gegenstande
werden dem Privatklager A. nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils auf erstes Ver-

langen herausgegeben:

- 1 Herrenhose (Asservat-Nr. A011'411'771)
- 1 Herrenjacke (Asservat-Nr. A011'411'782).

Beantragt der Privatklager A. nicht innert 3 Monaten ab Rechtskraft dieses Urteils die
Herausgabe der genannten Gegenstande, so wird Verzicht angenommen und die Gegen-
stéande der Lagerbehorde zur Vernichtung iberlassen.

Die folgenden von der Stadtpolizei Zirich am 16. April 2018 sichergestellten Gegenstande
werden dem Privatklager B. nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils auf erstes Ver-

langen herausgegeben:

- 1 Herrenhose (Asservat-Nr. A011'411'931)
- 1 Herrenjacke (Asservat-Nr. A011'411'942)
- Shirt rot-weiss (Asservat-Nr. A011'411'953).

Beantragt der Privatklager B. nicht innert 3 Monaten ab Rechtskraft dieses Urteils die

Herausgabe der genannten Gegenstande, so wird Verzicht angenommen und die Gegen-
stdnde der Lagerbehoérde zur Vernichtung Uberlassen.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Der Beschuldigte wird unter solidarischer Haftung mit dem Beschuldigten D.
(DG190357) verpflichtet, dem Privatklager A. Schadenersatz von Fr. 19'420.15 zu-
zuglich 5 % Zins ab 1. Februar 2019 zu bezahlen.

Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegeniiber dem Privatklager A. aus dem
eingeklagten Ereignis fur allfalligen weiteren Schaden dem Grundsatze nach schadener-

satzpflichtig ist.

Das Schadenersatzbegehren des Privatklagers B. wird abgewiesen.

Der Beschuldigte wird unter solidarischer Haftung mit dem Beschuldigten D.
(DG190357) verpflichtet, dem Privatklager A. Fr. 20'000.— zuzuglich 5 % Zins ab
16. April 2018 als Genugtuung zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren

abgewiesen.

Das Genugtuungsbegehren des Privatklagers B. wird abgewiesen.

Die Entscheidgeblihr wird angesetzt auf:

Fr. 2'000.00; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 5'718.30 Gebdihr flir das Vorverfahren;

Fr. 16'785.10 amtliche Verteidigung;

Er. 25'185.25 unentgeltliche Vertretung Privatklager A. (nachtraglich

festgesetzt mit Beschluss vom 15. Februar 2021);

unentgeltliche Vertretung Privatklager B. (nachtraglich

Fr. 28'383.25 festgesetzt mit Beschluss vom 16. Februar 2021).

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen
der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung des Privatklagers A.

werden dem Beschuldigten auferlegt.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehal-
ten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO.

Die Kosten der unentgeltlichen Vertretung des Privatklagers A. werden definitiv auf
die Gerichtskasse genommen. Uber die Hohe der Kosten der unentgeltlichen Rechtsvertre-

tung wird mit separatem Beschluss entschieden.
(Mitteilungen.)

(Rechtsmittel.)"



Berufungsantrage:
(Prot. I S. 11 ff.)

Der Vertreterin des Privatklagers 1 (A. ):
(Urk. 132; Urk. 180 S. 1, teilweise sinngemass)

Dispositiv-Ziff. 1 des vorinstanzlichen Urteils sei aufzuheben und der Be-
schuldigte C. sei der vollendeten schweren Korperverletzung im Sinne
von Art. 122 StGB und des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB schuldig zu

sprechen.

Eventuell sei der Beschuldigte der versuchten schweren Korperverletzung
im Sinne von Art. 122 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB und des
Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB schuldig zu sprechen.

Der Beschuldigte sei gemass dem gestellten Antrag der Staatsanwaltschaft

bzw. nach Ermessen des Obergerichts zu bestrafen.

Der Beschuldigte sei zu verpflichten, dem Privatklager 1 unter dem Titel
Grundlohn Fr. 7'628.15 und unter dem Titel Lohnzulagen Fr. 11'792.— als
Schadenersatz, je zuzlglich 5% Zins ab 1. Februar 2019, zu bezahlen.
Dartber hinaus sei festzustellen, dass der Beschuldigte gegenuber dem
Privatklager 1 aus dem der Anklage zugrundeliegenden Ereignis dem

Grundsatznach schadenersatzpflichtig ist.

Der Beschuldigte sei zu verpflichten, dem Privatklager 1 Fr. 40'000.— zuzug-

lich 5% Zins ab 16. April 2018 als Genugtuung zu bezahlen.
Die Verfahrenskosten seien dem Beschuldigten aufzuerlegen.

Die Vertreterin des Privatklagers 1 sei fur ihre Bemihungen als unentgeltli-
che Rechtsvertreterin gemass eingereichter Aufwandaufstellung aus der
Staatskasse zu entschadigen.



b)

Des Vertreters des Privatklagers 2 (B. ):
(Urk. 136; Urk. 182 S. 1 f., teilweise sinngemass)

Dispositiv-Ziff. 1, erstes Lemma des vorinstanzlichen Urteils sei aufzuheben
und der Beschuldigte C._ sei der versuchten eventualvorsatzlichen To-
tung im Sinne von Art. 111 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB
schuldig zu sprechen (im Sinne einer Mittaterschaft).

Eventuell sei auf schwere Korperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB zu

erkennen (alles zusatzlich zur Verurteilung wegen Angriffs).

Dispositiv-Ziff. 2 sei aufzuheben und es sei eine Verscharfung der Strafe

vorzunehmen, nach dem Ermessen des Gerichts.

Dispositiv-Ziff. 12 sei aufzuheben und der Beschuldigte sei zu verurteilen,
dem Privatklager 2 Fr. 15'000.— als Genugtuung zu bezahlen, unter solidari-

scher Haftung mit den Mitbeschuldigten E. und D. .

Vorsorglicher prozessualer Antrag: Sollte nach Auffassung des Obergerichts
die Anklageschrift nicht genligen, um den Beschuldigten und die Mitbe-
schuldigten E. ~ sowie D._ als Mittater zu bestrafen, sei der
Staatsanwaltschaft Gelegenheit zur Anderung bzw. Erweiterung der Ankla-
geschrift zu geben (Art. 333 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 379 StPO).

Die Verfahrenskosten seien dem Beschuldigten aufzuerlegen und der un-
entgeltliche Rechtsvertreter des Privatklagers 2 sei fur seine Bemuhungen

gemass den eingereichten Honorarnoten zu entschadigen.

Der Verteidigung des Beschuldigten C.
(Urk. 128 S. 1; Urk. 185 S. 1, teilweise sinngemass)

Der Beschuldigte sei zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten.

Die Strafe sei teilbedingt auszusprechen, wobei der unbedingt zu vollzie-
hende Teil 12 Monate und der bedingt zu vollziehende Teil 24 Monate be-

tragen soll.



3. Die Probezeit sei auf 3 Jahre festzulegen.

4. Die Zivilanspriche des Privatklagers 1 werden dem Grundsatz nach aner-

kannt. Die Adhasionsklage sei jedoch auf den Zivilweg zu verweisen.

5. Auf die Berufungsantrage des Privatklagers 2 sei in Bezug auf den Beschul-
digten C. nicht einzutreten, und die Berufungsantrage des

Privatklagers 1 sowie diejenigen der Staatsanwaltschaft seien abzuweisen.

6. Alles unter ausgangsgemasser Kosten- und Entschadigungsfolgen (zzgl.
MwSt.).

d) Der Staatsanwaltschaft:
(Urk. 141 S. 2; Urk. 184 S. 1)

1.  Die Antrage des Beschuldigten seien abzuweisen.

2. Der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten

zu bestrafen.

Erwaqungen:

I. Einleitung und Verfahrensgang

1.  Einleitung

Am 16. April 2018 kam es im J.__-strassenquartier in Zurich zu einer gewalt-
tatigen Auseinandersetzung, an der auf der einen Seite D._ | sein Bruder
C.  undE.___ sowie auf der anderen Seite A.__ (nachfolgend Privat-
klager 1) und B._ (nachfolgend: Privatklager 2) beteiligt waren. Als Folge da-
von erlitt A.__ ernsthafte Verletzungen, wahrend B.___ leichtere Blessuren

davontrug (vgl. Urk. DS1/1/1).



2. Verfahrensgang

2.1. Anschliessend wurde gegen den Beschuldigten im vorliegenden Verfahren,
C.___ , sowie gegen die Mitbeschuldigten D.  und E.___ eine Strafun-
tersuchung eréffnet, nach deren Durchflihrung die Staatsanwaltschaft | des Kan-
tons Zurich am 2. Dezember 2019 hinsichtlich der untersuchten Tatvorwurfe zum
Nachteil der Privatklager 1 und 2 beim Bezirksgericht Zirich drei separate Ankla-
gen erhob (Urk. DS1/63/10-12).

2.2. Fortan fuhrte die 8. Abteilung des Bezirksgerichts Zurich den Strafprozess
gegen den Beschuldigten parallel zu denjenigen gegen die Mitbeschuldigten
D.  und E.____ . Zur Vermeidung von Wiederholungen kann in Bezug auf
den Verfahrensverlauf vor erster Instanz auf die entsprechenden Erwagungen im
angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Urk. 126 S. 7). Am 29. Oktober
2020 fallte die Vorinstanz — zeitgleich wie in den Verfahren betreffend die Mitbe-
schuldigten D._ und E.__ — das eingangs im Dispositiv wiedergegebene
Urteil, gemass welchem der Beschuldigte der versuchten schweren Koérperverlet-

zung sowie des Angriffs schuldig gesprochen wurde (Prot. | S. 29).

2.3. Gegen den am 30. Oktober 2020 mundlich eroffneten Entscheid der
Vorinstanz erhoben der Privatklager 2 mit Eingabe vom 6. November 2020, der
Privatklager 1 mit Eingabe vom 9. November 2020 sowie der Beschuldigte mit
Schreiben vom 9. November 2020 jeweils rechtzeitig Berufung (Prot. | S. 35 ff.;
Urk. 114-116). Nach Erhalt des begrindeten Urteils reichten sowohl der Beschul-
digte (am 8. Marz 2021) sowie beide Privatklager (am 12. Marz 2021 bzw.
15. Marz 2021) sodann fristgerecht ihre Berufungserklarungen ein (Urk. 128;
Urk. 132; Urk. 136). Unter dem 25. Marz 2021 folgte sodann die Anschlussberu-
fung der Staatsanwaltschaft (Urk. 141). Da in den gefuhrten Parallelverfahren
ebenfalls Rechtsmittel erhoben wurden, sind wie vor erster Instanz daraufhin ne-
ben dem hier zu beurteilenden Berufungsverfahren zwei weitere Berufungsverfah-
ren betreffend die Mitbeschuldigten D._ und E.__ angelegt worden (Ge-
schafts-Nr. SB210148-O und SB210149-0).



2.4. Mit Eingabe vom 7. April 2021 stellte die Verteidigung den Antrag, auf die
Berufungen der Privatklager 1 und 2 insoweit nicht einzutreten, als sie darin auch
Ausfuhrungen zum Strafmass machen (Urk. 145), was mit Prasidialverfigung
vom 16. April 2021 abgewiesen wurde (Urk. 147). Sodann ordnete der Prasident
der erkennenden Kammer mit Verflgung vom 22. September 2021 an, dass die
laufenden Bemuhungen der Polizei um Entsperrung und Auswertung des beim

Beschuldigen sichergestellten Mobiltelefons fortzufihren seien (Urk. 160).

2.5. In der Folge wurden die Parteien auf den 12. Mai 2022 zur Berufungsver-
handlung vorgeladen, unter zeitgleicher Ansetzung der Verhandlungstermine in
den Parallelverfahren in Sachen D._  und E.__ (Urk. 162; Urk. 164).
Ebenfalls wurden die Akten der genannten Parallelverfahren formell beigezogen
(Urk. 167).

2.6. Auf entsprechende Gesuche hin wurden beide Privatklager vom person-
lichen Erscheinen an der Berufungsverhandlung dispensiert (Urk. 165; Urk. 167;
Urk. 175 f.). Am 20. April 2022 ging im Parallelverfahren des Mitbeschuldigten
D._ eine "Vorabeingabe" der Vertreterin des Privatklagers 1 mit Ausfihrun-
gen zur Sache und zu einer allfalligen Mittaterschaft mit dem Beschuldigten er-
folgten, wurde diese den Parteien umgehend zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk.
171).

2.7. Zur heutigen Berufungsverhandlung sind der Beschuldigte in Begleitung
seines amtlichen Verteidigers, die jeweiligen Rechtsvertreter der beiden Privat-
klager 1 und 2 sowie der Vertreter der Staatsanwaltschaft erschienen. Ebenso
nahmen die Mitbeschuldigten D._ ~ und E._ zusammen mit ihren Vertei-
digern an der Verhandlung teil (Prot. Il S. 10 ff.).

Il. Prozessuales

1.  Vorbemerkung

Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass sich die urteilende Instanz
nicht mit allen Parteistandpunkten einlasslich auseinandersetzen respektive jedes

einzelne Vorbringen widerlegen muss. Die Berufungsinstanz kann sich bei der
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Entscheidfindung daher auf die fur ihren Entscheid wesentlichen Punkte be-
schranken (vgl. BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; Urteil 1B_242/2020 vom 2. September
2020 E. 2.2).

2. Anklageerganzung

2.1. Beide Privatklagervertreter erachten den Beschuldigten und den Mitbe-
schuldigten D._  als Mittater und beantragen vor diesem Hintergrund eine
Verurteilung der Beschuldigten wegen vollendeter schwerer Koérperverletzung
respektive versuchter vorsatzlicher Tétung (Urk. 133; Urk. 180 S. 2; Urk. 182 S. 2
ff.). Der Vertreter des Privatklagers 2 macht daruber hinaus geltend, es bestehe
auch ein mittaterschaftliches Tatvorgehen zwischen dem Beschuldigten sowie
dem Mitbeschuldigten E._ (Prot. Il S. 15; Urk. 182 S. 2).

Zwar stellen sich die Vertreter der Privatklager auf den Standpunkt, die Anklage
umschreibe nicht nur die Mittaterschaft genugend, sondern auch die notwendigen
Tatbestandselemente der vollendeten schweren Korperverletzung bzw. der ver-
suchten Toétung. Sofern die Anklageschrift fur eine Bestrafung als Mittater nach
Ansicht des Gerichts nicht genlge, stellen beide Privatklagervertreter den "vor-
sorglichen" Antrag, die Anklage gegen den Beschuldigten sei an die Staatsan-
waltschaft zurlickzuweisen, respektive sei dieser gestutzt auf Art. 333 Abs. 1
StPO Gelegenheit zur Anderung und Erganzung der Anklage einzurdumen. Wer-
de von einem solchen Mangel der Anklage ausgegangen, misse das Gericht der
Staatsanwaltschaft eine entsprechende Moglichkeit zur Anklageerganzung ein-
raumen (Urk. 133; Urk. 136; Urk. 182 S. 2).

2.2. Die Verteidigung bringt dagegen im Wesentlichen vor, dem Antrag auf
Ruckweisung bzw. Erganzung der Anklage sei nicht stattzugeben, da in Bezug
auf die seitens der Privatklagerschaft beantragten Schuldspriche kein gemein-

samer Tatentschluss vorgelegen habe (Urk. 145 S. 2).

2.3. Die Staatsanwaltschaft nahm anlasslich der Berufungsverhandlung zur
Frage der mittaterschaftlichen Tatbegehung Stellung und fuhrte aus, der Beschul-

digte und sein Bruder hatten vorliegend nicht minutenlang wechselseitig auf den
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Privatklager 1 eingewirkt, weshalb im Unterschied zu anderen Angriffskonstellati-
onen nur ein sehr kurzes Tatgeschehen vorliege. Es habe diesbezlglich nicht
nachgewiesen werden konnen, dass der Mitbeschuldigte D._ in dieser kur-
zen Zeit Uberhaupt bemerkt habe, dass Beschuldigte zugetreten habe. Der
Nachweis von Mittaterschaft sei in der vorliegend vorzunehmenden Einzelfallbe-
trachtung nicht moglich und eine diesbezlgliche Anklage nicht angezeigt, zumal
der Tatbeitrag des Mitbeschuldigten nicht unerlasslich fur die Verwirklichung des
angestrebten Erfolgs gewesen sei. Die Formulierung in der Anklage, wonach bei-
den Bruder jeweils gesehen hatten, dass der andere geschlagen habe, sei einzig
hinsichtlich der notwendigen Umschreibung des Tatbestands des Angriffs erfolgt.
Ansonsten musse bei jeder Anklage wegen Angriffs unbesehen der konkreten
Umstande immer auch Mittaterschaft fur ein Kdrperverletzungsdelikt eingeklagt
werden (Prot. Il S. 20).

2.4. Das Sachgericht hat in der Regel nur daruber zu urteilen, ob die beschul-
digte Person im Sinne der Anklage schuldig zu sprechen ist oder nicht. Gemass
Art. 333 Abs. 1 StPO kann der Staatsanwaltschaft jedoch Gelegenheit eingeraumt
werden, die Anklage zu andern, wenn nach Auffassung des Gerichts der darin
umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfullen konnte, die An-
klageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht. Mit dieser
Durchbrechung des Immutabilitatsprinzips sollen primar ungerechtfertigte Frei-
spruche vermieden werden. Demgegenuber ist die nicht zur Unparteilichkeit ver-
pflichtete Privatklagerschaft grundsatzlich legitimiert, bei einer ihrer Ansicht nach
ungenugenden Anklage ihren Strafanspruch gemass Art. 119 Abs. 2 lit. a StPO
auch mittels eines Antrags auf Erganzung der Anklage im Sinne einer harteren
rechtlichen Qualifikation durchzusetzen (zum Ganzen: Urteil 6B_1404/2020 vom
17. Januar 2022 E. 2.6.3 und E. 2.6.7 f.). Vorliegend erscheint eine Erganzung
der Anklage jedoch aus verschiedenen Grunden nicht angezeigt.

2.5. Ausgangspunkt der Beurteilung der prozessualen Begehren der Privat-
klagerschaft bildet die Anklageschrift, die sich in drei Teile gliedert. In einem ers-
ten Abschnitt werden die Geschehnisse aufgeflihrt, die dem eingeklagten gewalt-

samen Vorfall vorausgingen, indem umschrieben wird, wie der Privatklager 1 im
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Club "F.___ " mit dem Mitbeschuldigten E. , der zusammen mit dem Be-
schuldigten und dessen Bruder D.___ an einer Geburtstagsfeier im Freundes-
kreis teilgenommen hat, einen kurzen verbalen Disput gehabt habe
(Urk. DS1/63/10 S. 2). Die Staatsanwaltschaft hat zu diesem Anklageteil erklart,
sie habe damit einzig darlegen wollen, dass bei der nachfolgenden tatlichen Aus-
einandersetzung nicht etwa Personen aufeinandergetroffen seien, die sich zuvor
nie begegnet seien, sondern dass es zwischen den Beteiligten eine kleinere Vor-
geschichte gegeben habe (vgl. Urk. 72 S. 2). Ein strafrechtlich relevanter Vorwurf
lasst sich aus diesen einleitenden Ausflihrungen nicht ableiten. Im folgenden
zweiten Abschnitt befasst sich die Anklageschrift ausfuhrlich mit dem eigentlichen
Kerngeschehen. Namentlich wird der tatliche Ubergriff des Beschuldigten sowie
des Mitbeschuldigten D._ auf den Privatklager 1 beschrieben, samt den
seitens des Privatklagers 1 dabei erlittenen Verletzungen (Urk. DS1/63/10 S. 2
ff.). Der dritte Abschnitt des Anklagesachverhalts beschreibt die parallel dazu
stattfindende tatliche Auseinandersetzung zwischen dem Mitbeschuldigten
E.  und dem Privatklager 2. Letzterer war mit dem Privatklager 1 unterwegs
gewesen (Urk. DS1/63/10 S. 5).

Zwischen diesen beiden letztgenannten Sachverhaltsabschnitten besteht keine
sachliche Verknupfung, was sich schon daran zeigt, dass die Staatsanwaltschaft
den Mitbeschuldigten E._ im zweiten Sachverhaltsabschnitt mit keinem Wort
erwahnt, wahrend im dritten Sachverhaltsabschnitt weder der Beschuldigte noch
der Mitbeschuldigte D.__ oder der Privatklager 1 Uberhaupt Erwahnung fin-
den. Der fehlende Konnex wird typografisch dadurch hervorgehoben, dass der
dritte Sachverhaltsabschnitt betreffend den Mitbeschuldigten E._ im Unter-
schied zu den Ubrigen Teilen in kursiver Schrift abgefasst und innerhalb von ecki-
gen Klammern gesetzt ist (Urk. DS1/63/10 S. 5). Unter diesen Umstanden ist of-
fensichtlich, dass der Anklagevorhalt nur so verstanden werden kann, dass sich
der Beschuldigte einzig fur sein Vorgehen gegen den Privatklager 1 strafrechtlich
verantworten muss, wahrend er fir das Verhalten des Mitbeschuldigten E._
gegenuber dem Privatklager 2 nicht einzustehen hat. Bezeichnenderweise hat
sich denn auch die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid mit keinem Wort zum

Sachverhaltskomplex gedussert, der den Mitbeschuldigten E. und den Pri-
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vatklager 2 betrifft. Auch der Vertreter des Privatklagers 2 sah bis zum Beru-
fungsverfahren keine Veranlassung, von einer Mittaterschaft zwischen allen drei
Mitbeschuldigten auszugehen. Vielmehr beantragte er anlasslich der vorinstanzli-
chen Hauptverhandlung eine anklagegemasse Verurteilung des Mitbeschuldigten
E.  , wobei die diesbezlgliche Anklage gerade nicht von Mittaterschaft aus-
geht (Urk. 102 S. 1; Urk. DS1/63/12).

2.6. In diesem Zusammenhang erstaunt einzig, weshalb der Privatklager 2,
welcher gemass dem zu beurteilenden Anklagesachverhalt in keiner Weise tan-
giert wird, im vorliegenden Verfahren gegen den Beschuldigten seitens der
Staatsanwaltschaft Uberhaupt formell als Privatklager zugelassen worden war
(Urk. DS1/63/7). Aus diesem Umstand kann jedoch nichts Sachdienliches bezlg-
lich einer mdglichen Teilnahmehandlung abgeleitet werden. Vielmehr ist an dieser
Stelle festzuhalten, dass das Gericht die Staatsanwaltschaft nicht zur Anderung
oder Erweiterung einer Anklage im Sinne von Art. 333 Abs. 1 StPO verpflichten,
sondern ihr lediglich die Gelegenheit fur eine solche Erganzung einrdumen kann
(Zircher Kommentar StPO-GRIESSER, 3. Aufl. 2020, Art. 333 N 6; ScCHwmID/
JOsITSCH, Praxiskommentar StPO, 3. Aufl. 2018, Art. 333 N 3; BSK StPO-
STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, Art. 333 N 7; s.a. Urteil 6B_787/2020 vom
21. Juli 2021 E. 2.3.2). Dass die Staatsanwaltschaft von einer solchen Mdglichkeit
nicht Gebrauch machen werde, hat sie anlasslich der Berufungsverhandlung
unmissverstandlich zum Ausdruck gebracht (Prot. Il S. 20). Da der Grundsatz der
Gewaltentrennung es verbietet, dass das Gericht der Staatsanwaltschaft in einem
solchen Fall bindende Anweisungen erteilt, steht eine Anklageerganzung bereits

vor diesem Hintergrund grundsatzlich (mehr) nicht zur Diskussion.

2.7. Die Staatsanwaltschaft hat anlasslich der Berufungsverhandlung zutreffend
dargelegt, weshalb in vorliegender Konstellation und unter Bertcksichtigung der
gegebenen Beweislage bei keinem der angeklagten Beschuldigten eine Teilnah-
me in Form von Mittaterschaft in Frage kommt (vgl. vorstehend E. 11.2.3.; Prot. Il
S. 20). So steht eine direkte tatliche Einwirkung der Beschuldigten D._ und
C.___ auf den Privatklager 2 in tatsachlicher Hinsicht ebenso wenig zur Dis-

kussion wie ein Ubergriff des Mitbeschuldigten E. auf den Privatklager 1.
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Die Beschuldigten D.  und C.__ sagten Ubereinstimmend aus, dass sie
sich ab Beginn der tatlichen Auseinandersetzung nur noch auf den Privatklager 1
konzentriert hatten, weshalb sie in der Folge weder dem Privatklager 2 noch dem
Mitbeschuldigten E.  irgendwelche Beachtung geschenkt hatten (Urk.
DS1/3/3 S. 6; Urk. DS1/3/6 S. 3; Urk. DS1/3/7 S. 3 ff.). Damit korrespondierend
konnte auch der Privatklager 1 lediglich Angaben dartber machen, dass der Pri-
vatklager 2 ebenfalls verprigelt worden sei, er jedoch nicht weiter wahr-
genommen habe, was mit diesem passiert sei (Urk. DS1/5/2 S. 3; Urk. DS1/5/4
S. 9). Kommt hinzu, dass der Beschuldigte einrdumte, dass er derjenige gewesen
sei, welcher die eingeklagten Feindseligkeiten mit einem Faustschlag auf den
Privatklager 1 eroffnet habe (Urk. DS1/3/3 S. 3; Urk. DS1/3/6 S. 2). Daraus muss
abgeleitet werden, dass die tatliche Konfrontation mit dem Privatklager 1 — wenn
auch nur fir einen kurzen Moment — zeitlich vor derjenigen zwischen dem Mit-
beschuldigten E._ und dem Privatklager 2 begonnen hatte. Dies stutzt die
Sachdarstellung des Beschuldigten und des Mitbeschuldigten D._ zusatzlich,
wonach beide von der Schlagerei, welche den Privatklager 2 betraf, nichts mitbe-
kommen hatten, wobei umgekehrt auch der Mitbeschuldigte E._ stets angab,

dass er nichts davon gesehen habe, wie die Gebruder C. /D. auf den

Privatklager 1 eingeschlagen hatten, da sie sich hinter seinem Ricken befunden
hatten (Urk. DS1/3/5 S. 5; Urk. DS1/3/8 S. 7; Urk. DS1/3/9 S. 8; Urk. 98 S. 4 f.).
Die vorhandenen Beweismittel, insbesondere die durchgefihrten Einvernahmen,
lassen also den Schluss nicht zu, dass der Beschuldigte in irgend einer Art und
Weise massgeblich am Vorgehen gegen den Privatklager 2 mitgewirkt hatte.
Auch wenn davon auszugehen ist, dass sich die gewalttatigen Ubergriffe auf die
beiden Privatklager nicht ganzlich losgeldst voneinander abspielten, verbleiben
mithin mehr als theoretische Zweifel daran, dass der Beschuldigte und sein Bru-
der mit dem Mitbeschuldigten E.__ im Sinne eines koordinierten Vorsatzes
zusammengewirkt hatten, als Letzterer auf den Privatklager 2 einschlug. Bei die-
ser Sachlage konnte folglich die Annahme von Mittaterschaft des Beschuldigten
und des Mitbeschuldigten E._ einer sachverhaltsmassigen Beurteilung oh-
nehin nicht Stand halten. Gleiches hat bezuglich der geltend gemachten Mittater-

schaft zwischen dem Beschuldigten und dem Mitbeschuldigten D. zu gel-
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ten. Es kann hierzu auf die entsprechenden materiellen Erwagungen im Schuld-

punkt verwiesen werden (vgl. nachfolgend E. IV.3.7.).

2.8. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein Vorgehen nach Art. 333
Abs. 1 StPO vorliegend letztlich nur zu einem formalistischen Leerlauf flhren
wulrde, welcher weder sachlich gerechtfertigt ist noch prozessual vertretbar ware.

Die entsprechenden Antrage der Privatklager sind daher abzuweisen.

3. Berufungsantrage des Privatklagers 2

3.1. Der Vertreter des Privatklagers 2 beantragt, der Beschuldigte sei zusatzlich
zum Schuldspruch wegen Angriffs als Mittater der versuchten eventualvorsatz-
lichen Totung, eventualiter der schweren Korperverletzung schuldig zu sprechen
(Urk. 145 S. 1 f.). Die Verteidigung fordert demgegentiber, es sei auf die Berufung

des Privatklagers 2 mangels Legitimation nicht einzutreten (Prot. Il S. 24 f.).

3.2.  Wie zuvor im Rahmen der Erwagungen zur Frage der Anklageerganzung
dargelegt, besteht bezlglich des tatlichen Ubergriffs auf den Privatklager 2 keine
Hinweise auf eine mdgliche Teilnahme des Beschuldigten in Form von Mittater-
schaft. Der Beschuldigte wirkte gemass verbindlichem Anklagesachverhalt denn
insbesondere auch in keiner Weise auf den Privatklager 2 ein (Urk. DS1/63/10
S. 2 ff.). Obwohl er formell als Straf- und Zivilklager zugelassen wurde, kommt
dem Privatklager 2 im vorliegenden Verfahren daher faktisch keine Geschadigten-
stellung zu. Vor diesem Hintergrund vermag der Privatklager 2 nicht darzutun,
dass er gemass Art. 382 Abs. 1 StPO ein rechtlich geschitztes Interesse an der
Aufhebung oder Anderung des vorinstanzlichen Schuldspruchs des Beschuldigten
hat, weshalb er nicht legitimiert ist, das vorinstanzliche Urteil anzufechten (s.a.
Zurcher Kommentar StPO-LIEBER, 3. Aufl. 2020, Art. 382 N 1 f. und N 7). Auf die
Berufung des Privatklagers 2 ist daher gemass zutreffender Ansicht der Verteidi-

gung nicht einzutreten.

4. Umfang der Berufung

4.1. Der Privatklager 1 ficht den Schuldpunkt teilweise an und beantragt zusatz-

lich zur Verurteilung wegen Angriffs ein Schuldspruch wegen vollendeter schwe-



-16 -

rer Korperverletzung. Er stellt vor diesem Hintergrund die weiteren Antrage auf
vollumfangliche Gutheissung seiner Zivilanspriche sowie angemessene Bestra-
fung des Beschuldigten (Urk. 180 S. 1). Grundsatzlich ist der Privatklager 1 nicht
legitimiert, sich konkret zum Strafmass zu aussern (Art. 382 Abs. 2 StPO). Als
appellierende Partei kann er mit dem Antrag auf eine strengere rechtliche Wirdi-
gung jedoch insoweit auch eine Anderung des Strafmasses beantragen (Ziircher
Kommentar StPO-LIEBER, 3. Aufl. 2020, Art. 382 N 17 m.H.a. BGE 139 IV 84).
Wie bereits in der Prasidialverfugung vom 16. April 2021 festgehalten wurde,
kann der Verteidigung daher nicht gefolgt werden, wenn sie diesbezlglich ein

Nichteintreten auf die privatklagerische Berufung beantragt (Urk. 145; Urk. 147).

Sodann hat auch die Staatsanwaltschaft Anschlussberufung im Strafpunkt erho-
ben und beantragt eine Verscharfung des Strafmasses (Urk. 141; Urk. 184 S. 1),
wahrend der Beschuldigte mit seiner eigenstandigen Berufung eine tiefere Sank-
tion sowie die quantitative Verweisung der Zivilanspruche des Privatklagers 1 auf
den Zivilweg anstrebt (Urk. 128; Urk. 185 S. 1).

4.2. Nebst dem angefochtenen Schuldspruch wegen versuchter schwerer
Korperverletzung (Dispositiv-Ziff. 1 alinea 1) hat somit auch die Sanktion (Disposi-
tiv-Ziff. 2-3) sowie die Regelung der Zivilanspriche des Privatklagers 1 (Disposi-
tiv-Ziff. 8 und 11) als angefochten zu gelten. Die weiteren Punkte des vorinstanzli-
chen Urteils wurden nicht beanstandet (s.a. Prot. Il S. 15 f.). Nachdem auf die Be-
rufung des Privatklagers 2 nicht eingetreten wurde, ist die vorinstanzliche Abwei-
sung seiner Zivilanspriche ebenfalls nicht mehr Gegenstand des Berufungsver-
fahrens. Es ist demnach festzustellen, dass das Urteil der Vorinstanz bezuglich
Dispositiv-Ziff. 1 alinea 2 (Schuldspruch wegen Angriffs), Dispositiv-Ziff. 4-7 (Ent-
scheid Uber beschlagnahmte Gegenstande), Dispositiv-Ziff. 9 (Feststellung der
grundsatzlichen Schadenersatzpflicht gegenuber dem Privatklager 1), Dispositiv-
Ziff. 10 und 12 (Abweisung des Schadenersatz- bzw. Genugtuungsbegehrens des
Privatklagers 2) sowie Dispositiv-Ziff. 13-16 (Kostendispositiv samt Entschadigun-
gen der amtlichen Verteidigung und unentgeltlichen Vertretung der Privatklager-
schaft) in Rechtskraft erwachsen ist und nicht mehr zur Disposition steht (vgl.
Prot. Il S. 15 f.; Art. 402 StPO; BSK StPO-EUGSTER, 2. Aufl. 2014, Art. 399 N 5
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und Art. 402 N 2). In den angefochtenen Punkten ist neu zu entscheiden (Art. 404
Abs. 1 StPO).

lll. Sachverhalt

1.  Ausgangslage und Parteistandpunkte

1.1.  Soweit im Berufungsverfahren noch relevant, wird dem Beschuldigten
gemass Anklage zusammengefasst vorgeworfen, am frihen Morgen des 16. April
2018 gemeinsam mit den Mitbeschuldigten D.  (seinem Bruder) und
E.  im Eingangsbereich der G.___ -Filiale an der H.____ -strasse in Zu-
rich auf die Privatklager 1 und 2 getroffen zu sein. Im weiteren Verlauf sei der Be-
schuldigte dann mit mindestens zwei Faustschlagen gegen den Kopf und mindes-
tens einem Kniestich in die Bauch-/ Rippengegend auf den Privatklager 1
losgegangen. Der Privatklager 1 sei zu Boden gesunken. Als sich der Privat-
klager 1 am Boden befunden habe, habe ihm der Beschuldigte mindestens zwei
wuchtige Fusstritte gegen den Kopf versetzt und ihm mindestens einmal mit dem
Fuss von oben herab mit Wucht auf den Kopf gestampft. Der gewaltsame Uber-
griff habe beim Privatklager 1 unter anderem einen doppelten Kieferbruch, eine
Hirnerschutterung, diverse Bluterglsse, Hauteinblutungen und Oberhautabschur-
fungen sowie eine posttraumatische Belastungsstdérung verursacht, deren Folgen
teilweise bis heute andauern wurden (Urk. D1/63/10 S. 2 ff.).

1.2. Die Vorinstanz erachtete den eingeklagten Sachverhalt mit Ausnahme des
von oben herab gefuhrten Stampftritts des Beschuldigten gegen den Kopf des
sich am Boden befindlichen Privatklagers 1 als rechtsgenligend erstellt. Der
Stampftritt lasse sich — so die Vorinstanz — anhand der vorhandenen Beweismittel
nicht zweifelsfrei erstellen. Diesbezlglich hielten die Vorderrichter insbesondere
fest, es sei zwar nicht auszuschliessen, dass es im Laufe der tatlichen Auseinan-
dersetzung tatsachlich zu einem solchen Stampftritt gekommen sei. Dieser Vor-
wurf basiere mangels anderweitiger Beweismittel jedoch allein auf den Aussagen
der beiden Privatklager, auf welche in diesem Punkt nicht abgestellt werden kon-
ne (Urk. 126 S. 15 ff. und S. 55 ff.). Weiter hielt die Vorinstanz fest, eine Provoka-

tion oder Drohung seitens der Privatklager sei nicht ersichtlich (urk. 126 S. 55).
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1.3. Die Vertreterin des Privatklagers 1 erachtet die vorinstanzliche Sachver-
haltsfeststellung als willktrlich und moniert im Wesentlichen, der Stampftritt lasse
sich anhand der Ubereinstimmenden Aussagen beider Privatklager sowie des
festgestellten Schuhabdrucks im Gesicht des Privatklagers 1 und dessen erlitte-
nen Verletzungen ohne Weiteres erstellen, zumal sich die Aussagen der Mitbe-

schuldigten als lugenhaft erweisen wurden (Urk. 180 S. 2 ff.).

1.4. Der Beschuldigte hat im bisherigen Verlauf des Verfahrens anerkannt,
dass er gegenuber dem Privatklager 1 korperliche Gewalt angewendet hat, indem
er diesen mit Faustschlagen, mindestens einem Kniestich sowie zwei Fusstritten
gegen den Kopf traktiert habe (Urk. DS1/3/8 S. 8 f.; Urk. DS1/3/9 S. 8; Urk. 96
S. 4). Von ihm in Abrede gestellt wird allerdings, dass er dem Privatklager 1 auch
einen Stampftritt auf den Kopf versetzt haben soll. Im Ubrigen macht der Be-
schuldigte geltend, dass es ihm bei seiner Aktion darum gegangen sei, seinen
Bruder, den Mitbeschuldigten D._  , zu beschitzen, da dieser zuvor vom
Privatklager 1 bedroht worden sei (Urk. DS1/3/6 S. 2).

Auch die Verteidigung halt dafiir, es seien vor dem tatlichen Ubergriff massive
Provokationen respektive Drohungen seitens der Privatklager erfolgt. Weiter gebe
es neben den Aussagen der Privatklager keine Beweismittel, welche den inkrimi-
nierten Stampftritt stitzen wirden. Der Beschuldigte habe diejenigen Vorgange
eingestanden, an welche er sich erinnern kdnne. Die Vorinstanz habe diesen Tritt
daher zu Recht nicht als erstellt erachtet. Der Beschuldigte habe sodann weder
jemanden umbringen respektive schwer verletzen wollen, noch habe er solches in
Kauf genommen (Urk. 185 S. 2 ff.; Prot. Il S. 25).

2. Beweismittel und vorinstanzliche Beweiswiirdigung

2.1. Die theoretischen Grundsatze der richterlichen Beweiswirdigung wurden
seitens der Vorinstanz zutreffend dargelegt, worauf an dieser Stelle in Anwen-
dung von Art. 82 Abs. 4 StPO verwiesen werden kann (Urk. 126 S. 17). Zur
Verdeutlichung ist jedoch erneut hervorzuheben, dass das Gericht die Beweise
frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Uberzeugung wiirdigt

und anhand einer gewissenhaften Prifung der vorliegenden Beweise daruber zu
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entscheiden ist, ob eine Tatsache fur bewiesen gilt (Art. 10 Abs. 2 StPO; BGE 144
IV 345 E. 2.2.3.1 m.H.). Als Beweiswurdigungsregel besagt der Grundsatz "in du-
bio pro reo", dass sich das Strafgericht nicht von der Existenz eines fiur die be-
schuldigte Person ungulnstigen Sachverhalts Uberzeugt erklaren darf, wenn bei
objektiver Betrachtung erhebliche und nicht zu unterdriickende Zweifel bestehen,
ob sich der Sachverhalt so verwirklicht hat (BGE 127 | 38 E. 2a m.H.).

2.2. Die Vorinstanz hat die Beweismittel, auf denen die Anklagevorwurfe gegen
den Beschuldigten basieren, vollstandig aufgelistet und zutreffende Ausfuhrungen
zu deren Verwertbarkeit gemacht (Urk. 126 S. 9 f. und S. 17 ff.). Weiter wurden
die Aussagen von samtlichen beteiligten Personen in Bezug auf die sachlich rele-
vanten Inhalte von der Vorinstanz umfassend und ausfuhrlich wiedergegeben.
Nach erfolgter Wirdigung der Beweismittel sind die Vorderrichter zutreffend zum
Ergebnis gelangt, dass ein Stampftritt des Beschuldigten mit seinem Fuss gegen
den Kopf des sich am Boden befindlichen Privatklagers 1 nicht erstellt werden
kann. Auf diese Erwagungen ist vorab zu verweisen (Urk. 126 S. 17 und S. 21 ff.).
Auf die einzelnen Aussagen und Beweismittel sowie deren Wirdigung ist nachfol-

gend daher nur noch erganzend bzw. konkretisierend einzugehen.

3.  Vorgeschichte

3.1. Mit Bezug auf die Vorgeschichte, die zum eingeklagten Ereignis geflhrt

hat, ist unter Verweis auf die schllissige und nachvollziehbare Begriindung der

Vorinstanz als erstellt zu betrachten, dass es zunachst im Club "F. " zZwi-
schen der Gruppe, zu der unter anderem die Gebruder C. /D. sowie
der Mitbeschuldigte E. gehorten, und den Privatklagern 1 und 2 zu einem

verbalen Disput kam. Die Situation beruhigte sich anschliessend allerdings rasch
wieder und die Kontrahenten bewegten sich in unterschiedliche Richtungen weg.
Zu einem spateren Zeitpunkt kam es jedoch unbestrittenermassen in einem Ke-

babladen (gemeint wohl der "I. an der Ecke J. -IK. -strasse) zu

einer zufalligen Wiederbegegnung zwischen den Mitbeschuldigten D. und
E. einerseits sowie den beiden Privatklagern andererseits. Was sich dort im
Einzelnen zugetragen hat, 1asst sich angesichts der diametral auseinandergehen-

den Sachdarstellungen der Beteiligten im Nachhinein nicht mehr restlos rekon-
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struieren. Jedenfalls sah sich der Mitbeschuldigte D. in der Folge dazu ver-
anlasst, den Beschuldigten telefonisch herbeizurufen, worauf man schliesslich im

Bereich der nahegelegenen G. -Filiale an der H. -1J. -strasse er-

neut auf die Privatklager traf und es zur anklagegegenstandlichen Gewalteskala-
tion kam (zum Ganzen: Urk. 126 S. 21 ff. und S. 52 ff.).

3.2. Die Verteidigung macht geltend, Grund fur den Anruf des Mitbeschuldigten
D.  seien massive Drohungen bzw. Provokationen gewesen. Der
Beschuldigte habe daher nicht wahllos auf eine unbehelligte Person eingeschla-
gen (Urk. 185 S. 2 f.; Prot. Il S. 24). Auch der Beschuldigte bringt vor, Beweg-
grund fur sein Eingreifen sei ein Anruf seines Bruders gewesen, wonach dieser
vom Privatklager 1 angerempelt und verfolgt worden sei. Er — der Beschuldigte —
sei losgerannt und habe gesehen bzw. gehort, wie der Privatklager 1 bereits die
Hand in der Hohe gehabt und "ich bringe dich um" gesagt habe (Urk. DS1/3/4
S. 7; Urk. DS1/3/7 S. 2 f.). Dies findet in den Akten allerdings keinerlei Stutze. So
ist es nicht nachvollziehbar, dass der Mitbeschuldigte D._ aufgrund der an-
geblichen Drohungen der Privatklager derart verangstigt gewesen sein soll, dass
er den Beschuldigten hatte anrufen mussen, um sich von diesem beschitzen zu
lassen, gleichzeitig gemass Untersuchungsergebnis den Privatklagern jedoch
folgte, nachdem diese den Kebabladen verlassen hatten (siehe dazu sogleich
E.lII.3.3.). Vielmehr ware zu erwarten gewesen, dass der Mitbeschuldigte
D.  einer tatsachlich bestehenden Gefahr ausgewichen ware respektive sich
zumindest so lange in Sicherheit begeben hatte, bis sein Bruder — der Beschuldig-
te — bei ihm eingetroffen ware. Sodann will der Mitbeschuldigte E._ |, welcher
bereits zusammen mit dem Mitbeschuldigten D._ im Kebabladen gewesen
war, zwar bemerkt haben, dass die Privatklager seinen Begleiter in einer
slawischen Sprache beleidigt hatten (vgl. Urk. DS1/3/5 S.3 und S.6; Urk.
DS1/3/8 S. 7). Eine Drohung oder gar die auf Deutsch ausgesprochene Aussage
"ich bringe dich um", wie dies vom Beschuldigten bzw. seinem Bruder ins Feld ge-
fuhrt wurde (vgl. Urk. DS1/3/4 S. 7; Urk. DS1/3/7 S. 2), hat der Mitbeschuldigte
E.  hingegen gerade nicht von sich aus erwahnt, obschon er eine solche
Ausserung bestimmt hatte héren missen. Auf diesen Widerspruch hat auch die

Vertreterin des Privatklagers 1 hingewiesen (Prot. Il S. 27 f.). Kommt hinzu, dass
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der Privatklager 1, der slowakischer Staatsangehoriger ist, die deutsche Sprache
kaum beherrscht (Urk. DS1/5/4 S. 12), was eine derartige Ausserung seinerseits
noch unwahrscheinlicher macht. Der Mitbeschuldigte D._ |, welcher selber ei-
ne Notwehrsituation geltend machte und erklarte, der Privatklager 1 habe sogar
noch von einem Messer gesprochen, musste schliesslich einraumen, nie ein sol-
ches Messer bei den Privatklagern gesehen zu haben (Urk. DS1/3/4 S. 8). Vor
diesem Hintergrund entbehrt die seitens des Beschuldigten geltend gemachte
Bedrohungssituation jeder Grundlage und ist als reine Schutzbehauptung zu

qualifizieren ist.

3.3. Fur die Beurteilung des weiteren Geschehens unmittelbar vor dem Beginn
der tatlichen Auseinandersetzung sind die Aussagen von L. von wesentli-
cher Bedeutung. Bei ihm handelt es sich um einen neutralen Augenzeugen, der in
der Nahe der anklagegegenstandlichen Ortlichkeit arbeitete und den Ubergriff auf
die Privatklager zufallig mitverfolgen konnte. Bereits unmittelbar nach dem Vorfall
vom 16. April 2018 erklarte der Zeuge gegenuber der Polizei, er habe gesehen,
dass zwei Manner von der J._ -strasse in Richtung M. -platz unterwegs
gewesen und gleichzeitig sechs oder sieben Personen von der N._ -strasse
her direkt auf die beiden Manner losgegangen seien. Einzelne dieser Personen-
gruppe hatten unvermittelt auf die beiden Manner eingeschlagen (Urk. DS1/6/1
S. 1). Diese Sachdarstellung wiederholte der Zeuge schliesslich im Wesentlichen
auch anlasslich seiner staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 30. Mai 2018,
wobei er auf Nachfrage hin erlauterte, dass er keine Diskussion zwischen der
Gruppe und den beiden Mannern mitbekommen habe. Vielmehr seien die Angrei-
fer direkt auf die Opfer zugegangen und hatten sie sogleich mit Faustschlagen
und Fusstritten eingedeckt (Urk. DS1/6/4 S. 3 ff.). Aus den vorstehend wiederge-
gebenen Aussagen des Augenzeugen, an denen zu zweifeln kein Anlass besteht,
ergibt sich in aller Deutlichkeit, dass es die Privatklager waren, welche von der
anderen Gruppe verfolgt wurden und nicht umgekehrt. Zudem erhellt daraus zwei-
felsfrei, dass die Privatklager, unmittelbar nachdem sie sich umgedreht hatten,
unvermittelt und ohne Vorwarnung von mehreren Personen aus der Gruppe kor-
perlich angegriffen wurden, wobei aufgrund der Personenbeschreibung des Zeu-

gen kein Zweifel besteht, dass der Beschuldigte sowie die Mitbeschuldigten
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D.  und E.  die fraglichen Personen waren, welche zugeschlagen
haben (vgl. Urk. DS1/6/2 S. 4 und S. 6). Vor diesem Hintergrund erschliesst sich
nicht, was die Verteidigung aus dem Umstand ableiten will, dass der Zeuge
L.  in seiner ersten Befragung nicht wortlich erwahnt habe, dass der
Beschuldigte und sein Bruder zuerst auf den Privatklager 1 losgegangen seien
(Urk. 185 S. 5).

3.4. Selbst wenn also bei der vorherigen Begegnung im Kebabladen etwas
vorgefallen sein sollte, was der Mitbeschuldigte D. als Provokation
aufgefasst haben mag, liegt es auf der Hand, dass er nicht aus Angst vor den
Privatklagern seinen Bruder anrief, sondern um sich fur die bevorstehende
Konfrontation mit ihnen Verstarkung zu holen. Insofern kann auch fur den Zeit-
punkt unmittelbar vor Beginn der Gewaltanwendung nicht ansatzweise von einer
Bedrohungslage fir den Mitbeschuldigten D.  gesprochen werden, auf die
sich der Beschuldigte zu berufen versucht (Urk. DS1/3/3 S. 3; Urk. DS1/3/6 S. 2).
Zu Recht wird seitens der Verteidigung denn auch keine Notwehrsituation geltend
gemacht. Soweit die Verteidigung im Ubrigen generell anfihrt, der Ubergriff kénne
nicht "grundlos" erfolgt sein, bewegt sie sich im Bereich von blossen Mutmassun-
gen (Urk. 185 S. 2). Daraus kann nichts zu Gunsten des Beschuldigten abgeleitet

werden.

4.  Kernvorwurf

4.1. Was das eigentliche Kerngeschehen anbelangt, ist zunachst anzufuhren,
dass der Beschuldigte im Verlaufe der Strafuntersuchung eingestanden hat,
mehrmals mit der Faust auf den Kopf des Privatklagers 1 eingeschlagen und mit
dem Khnie in dessen Bauch respektive Oberkérper gestossen zu haben. Darlber
hinaus raumte er nach anfanglichem Bestreiten auch ein, dem Privatklager 1 zwei
Fusstritte gegen den Kopf versetzt zu haben, als dieser sich am Boden befunden
habe (Urk. DS1/3/8 S. 8; Urk. DS1/3/9 S. 8; Urk. 96 S. 4). Diese Zugaben decken
sich mit dem Ubrigen Untersuchungsergebnis, namentlich der Sachdarstellung der
Privatklagerschaft und den Schilderungen des Zeugen L. | weshalb der An-
klagesachverhalt in diesem Umfang erstellt ist (s.a. Urk. 126 S. 11 ff.). Hinsichtlich

der Intensitat, mit welcher der Beschuldigte zugeschlagen hat, ist sodann zu be-
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achten, dass der Privatklager 1 durch die Faustschlage und den Kniestich zu Bo-
den sackte. Dies zeigt deutlich, mit welcher Wucht der Beschuldigte auf den
Privatklager eingeschlagen hat. Die anschliessenden beiden Fusstritte erfolgten
somit, als sich der Privatklager 1 bereits angeschlagen am Boden befand, wobei
die Trittbewegungen gegen den Kopf gemass dem Beschuldigten mit einem Kick
beim Fussball vergleichbar gewesen seien (Urk. DS1/3/8 S. 9). Die Starke der
Fusstritte wurde auf einer Skala von 1 bis 10 vom Beschuldigten selbst mit einer
Starke von 5, von der Verteidigung im vorinstanzlichen Verfahren mit 7 und vom
Zeugen L. mit einem Wert zwischen 7 und 9 eingeschatzt (Urk. DS1/3/8
S. 14; Urk. 105 S. 7; Urk. DS1/6/4 S. 7). Unter diesen Umstanden ist ohne weite-
res davon auszugehen, dass auch die Fusstritte im Sinne der Anklage "wuchtig"

gewesen sein mussen (vgl. Urk. DS1/63/10 S. 3).

4.2. Umstritten ist hingegen, ob der Beschuldigte daruber hinaus mit dem Fuss
auch einen wuchtigen Stampftritt von oben auf den Kopf des sich bereits am Bo-
den befindlichen Privatklagers 1 ausgefuhrt habe. In diesem Zusammenhang
kann vorab auf die ausfuhrliche, sorgfaltige und im Ergebnis Uberzeugende
Beweiswurdigung der Vorinstanz verwiesen werden, welche jedoch in einem
Punkt zu korrigieren ist (Urk. 126 S. 55 ff.). Zunachst erwog die Vorinstanz zutref-
fend, der entsprechende Vorwurf stutze sich in erster Linie auf die Aussagen der
beiden Privatklager. Die Glaubhaftigkeit der Schilderungen des Privatklagers 1
kann jedoch — entgegen der Auffassung der Vorinstanz — nicht damit infrage ge-
stellt werden, dass der Privatklager 1 den Stampftritt erst in der zweiten Einver-
nahme von sich aus erwahnt habe (Urk. 126 S. 35). Da Gewaltopfer haufig nicht
in der Lage sind, die gesamte ihnen widerfahrene Situation von Beginn an lucken-
los zu schildern, handelt es sich hierbei jedenfalls nicht um ein untypisches
Aussageverhalten einer geschadigten Person. Im Ubrigen kann den Vorderrich-
tern gefolgt werden. So erweist sich die Sachdarstellung der Privatklager in vielen
Punkten zwar keinesfalls als unglaubhaft. Gleichwohl lasst aufhorchen, dass der
Privatklager 1 einerseits aussagte, dass er sich nach seinem Sturz zu Boden die
Hande schitzend vor das Gesicht gehalten und entsprechend Uber weite Stre-
cken nicht gesehen habe, von wem er Tritte erhalten habe (vgl. Urk. DS1/5/2 S. 4;
Urk. DS1/5/4 S. 7-9 und S. 15). Erganzend fugte er an, das Gefuhl zu haben,
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zwischen den einzelnen Schlagen zeitweise in Ohnmacht gefallen zu sein
(vgl. Urk. DS1/5/2 S. 4; Urk. DS1/5/4 S. 4 f.). Andererseits will er sich dennoch
sicher sein, detailliert wahrgenommen zu haben, wie ihm der Beschuldigte mehre-
re wuchtige Fusstritte gegen den Kieferbereich versetzt habe, als er seitlich am
Boden gelegen sei (Urk. DS1/5/4 S. 7). In diesem entscheidenden Punkt kann
daher nicht auf die Belastungen des Privatklagers 1 abgestellt werden. Richtiger-
weise hat die Vorinstanz sodann darauf hingewiesen, dass die Aussagen des Pri-
vatklagers 2 erst recht nicht frei sind von Widerspriichen sowie Verwechslungen
von Personen und Angaben, die sich im Nachhinein nachweislich als falsch her-
ausstellten, weshalb seine Schilderungen zur Erstellung des Sachverhalts in Be-
zug auf die inkriminierten Schlage und Fusstritte gegen den Privatklager 1 (eben-
falls) nur wenig taugen (Urk. 126 S. 28 ff.). Es stimmt zwar, dass das hier zu beur-
teilende Geschehen einen sehr dynamischen Ablauf aufweist, weshalb nicht er-
wartet werden kann, dass Uber jeden einzelnen Aspekt prazise Beobachtungen
gemacht werden kdnnen. Es geht denn auch nicht darum, den Privatklagern in ir-
gendeiner Weise zu unterstellen, sie wirden bewusst falsche Aussagen machen
(vgl. Urk. 180 S. 4 f.). Dennoch darf gemass den im Strafprozess geltenden
Grundsatzen eine Verurteilung nur erfolgen, wenn die Schuld der beschuldigten
Person mit hinreichender Sicherheit erwiesen ist. Von diesen Grundsatzen kann
insbesondere auch nicht mit der Begrindung abgewichen werden, dass sich das
Opfer einer Straftat manchmal in einem eigentlichen Beweisnotstand befindet.
Auch dann reicht es fur eine Verurteilung nicht aus, wenn die Sachdarstellung des
Opfers zumindest nicht unglaubhaft wirkt (vgl. OBERHOLZER, Grundzlige des
Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2020, N 1077). Die Verteidigung weist diesbezuglich
zu Recht darauf hin, dass der Gesetzgeber gerade fur solche Falle, in welchen
einzelne Schlage oder Tritte bei tatlichen Ubergriffen durch eine Mehrzahl von
Personen nicht rechtsgenugend zugeordnet werden konnen, den Tatbestand des
Angriffs vorgesehen hat (Prot. Il S. 25). Selbst wenn es also mdglich oder gar
wahrscheinlich erschiene, dass der Beschuldigte — so wie in der Anklage um-
schrieben — auch einen Stampftritt gegen den Kopf des am Boden liegenden Peri-
vatklagers 1 ausgefuhrt hat, bedarf es fur einen rechtsgenigenden Schuldnach-

weis nebst den widerspruchlichen Aussagen der Privatklager weiterer Beweismit-
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tel, welche die Beweislage verdichten. Gerade daran fehlt es vorliegend jedoch.
Selbst die Vertreterin des Privatklagers 1 hat in diesem Zusammenhang festge-
halten, dass nebst den Beschuldigten nur die Privatklager das Tatgeschehen aus
nachster Nahe mitbekommen hatten (Urk. 180 S. 4).

4.3. Der Beschuldigte raumte zu Beginn der Strafuntersuchung lediglich
die Faustschlage, den Kniestich in den Bauch und einen Stampftritt gegen den
Korper des noch aufrecht stehenden Privatklagers 1 ein. Fusstritte gegen den
Kopf stritt der Beschuldigte vorerst noch kategorisch ab, bevor er auch diese an-
Iasslich der spater stattfindenden Konfrontationseinvernahme erstmals eingestand
(Urk. DS1/3/3 S. 9f.; Urk. DS1/3/6 S. 4; Urk. DS1/3/8 S. 8 f.). Hingegen hat er
konstant und wahrend des gesamten Verfahrens abgestritten, dem am Boden
liegenden Privatklager 1 mit der Schuhsohle von oben nach unten auf den Kopf
gestampft zu haben (Urk. DS1/3/6 S. 5; Urk. DS1/3/8 S. 16; Urk. DS1/3/9 S. 8;
Urk. 96 S. 4). Zwar hat der Beschuldigte im Laufe der Untersuchung wohl die
Vermutung geaussert, dass die Schuhabdruckspuren im Gesicht des Privatkla-
gers 1 moglicherweise von einem Stampftritt stammen kénnten, den er gegen den
Privatklager ausgeflihrt habe, als dieser noch gestanden sei (Urk. DS1/3/8 S. 14).
Allerdings muss in diesem Zusammenhang berucksichtigt werden, dass nach Ein-
schatzung des forensischen Experten als Spurengeber fur den genannten Ab-
druck auch der Rist eines Schuhs (im Bereich der Schnirsenkel) in Frage komme
(vgl. Urk. DS1/2/15 S. 10; Urk. DS1/1/7 S. 7). Entsprechend stellt ein von oben
nach unten mit der Schuhsohle ausgefuhrter Stampftritt keineswegs die einzig
mogliche Ursache fur das im Gesicht des Privatklagers 1 festgestellte Spurenbild
dar. Vielmehr sind die Abdricke im Gesicht auch mit der seitens des Beschuldig-
ten eingestandenen seitlichen Kickbewegung gegen den Kopf des Privatklagers 1
vereinbar, was dem Beschuldigten aber im Zeitpunkt der vorstehend zitierten
Aussagen allerdings kaum bewusst gewesen sein durfte. Die zweifellos als Hypo-
these formulierte Mutmassung des Beschuldigten kann daher entgegen der An-
sicht der Privatklagervertreterin und der Staatsanwaltschaft weder als Einge-
standnis eines Stampftritts ins Gesicht des Privatklagers 1 noch als krass wider-
spruchliches Aussageverhalten gewertet werden (vgl. Urk. 100 S. 7 f.; Urk. 141
S. 2; Urk. 180 S. 5).
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4.4. Schliesslich hat keine der weiteren beteiligten Personen eine derartige
Stampfbewegung des Beschuldigten wahrgenommen, als der Privatklager 1

bereits am Boden lag. Dies lasst sich gewiss zum Teil damit erklaren, dass so-

wohl die Mitbeschuldigten D. und E. wie auch weitere Personen, die
damals in Begleitung des Beschuldigten unterwegs waren (z.B. O. und
P. ), offenkundig darauf bedacht waren, den Beschuldigten diesbezuglich

nicht zu belasten. Auf der anderen Seite hat aber auch der neutrale Augenzeuge
L. ausdrucklich verneint, im Gewuhl einen Stampftritt gegen den Privatkla-
ger 1 wahrgenommen zu haben (vgl. Urk. DS1/6/4 S. 7). Entgegen dem Dafirhal-
ten der Vertreterin des Privatklagers 1 kann der eingeklagte Stampftritt dem Be-

schuldigten nicht rechtsgentigend nachgewiesen werden.

4.5. Entgegen der Ansicht der Privatklagervertreterin erweist es sich sodann als
keinesfalls unhaltbar, wenn die Vorinstanz vor diesem Hintergrund erwagt, es las-
se sich nicht eruieren, von wessen Schuhwerk die Abdricke im Gesicht des
Privatklagers 1 stammen warden (Urk. 126 S. 57). Macht die Privatklagervertrete-
rin geltend, gemass den Vorderrichtern habe der Mitbeschuldigte D._  nur
Faustschlage erteilt, weshalb der entsprechende Schuhabdruck nicht von ihm ha-
be verursacht werden kdnnen, verkennt sie, dass gemass den geltenden Beweis-
regeln fir jeden Beschuldigten von der jeweils fur ihn glnstigeren Tatversion
auszugehen ist (Art. 10 Abs. 3 StPO). Dies bedingt, dass das Gericht in jedem
Verfahren feststellen kann, dass es nicht mit der erforderlichen Gewissheit vom
diesbezuglichen Tatvorwurf Uberzeugt ist. Mit anderen Worten kann es dem
Beschuldigten nicht zum Nachteil gereichen, wenn das Gericht im Parallelverfah-
ren gemass den zu beachtenden Beweisregeln einen Stampftritt (ebenfalls) als

nicht erstellt erachtet.

4.6. Nach dem Gesagten ist der aussere Ablauf des Sachverhalts mit Ausnah-
me des Stampftritts anklagegemass erstellt. Insbesondere ist festzuhalten, dass
der Aggression gegenuber dem Privatklager 1 keinerlei Bedrohungslage fur die
Mitbeschuldigten respektive den Beschuldigten selber vorausging. Zudem waren
zum Zeitpunkt der Gewaltanwendung auch keine Provokationen seitens der

Privatklager 1 und 2 im Gang.
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5.  Verletzungen

Die in der Anklage umschriebenen Verletzungen des Privatklagers 1 (doppelter
Kieferbruch, Schadel-Hirn-Trauma [Hirnerschitterung], diverse geschwollene
Bluterglsse, Hauteinblutungen und Schleimhautabtragungen sowie Oberhautab-
schirfungen im Gesicht und posttraumatische Belastungsstorung) werden durch
das rechtsmedizinische Gutachten vom 31. Mai 2018, den fachpsychologischen
Bericht vom 23. Oktober 2018 sowie den spitalarztlichen Befund vom 28. Marz
2019 belegt und sind ausgewiesen (Urk. DS1/28/7; Urk. DS1/31/6;
Urk. DS1/31/8). Es ist unbestreitbar, dass die genannten Folgen allesamt unmit-
telbar auf den eingeklagten Vorfall vom 16. April 2018 zurtckzufihren sind. Do-
kumentiert ist zudem die praktisch durchgehend zu 100 % attestierte Arbeitsunfa-
higkeit des Privatklagers 1 vom Zeitpunkt des Ubergriffs bis Ende Januar 2019
(vgl. Urk. DS1/31/9). Soweit der Privatklager 1 darlber hinaus vorbringt, dass er
in den ersten Wochen nach dem eingeklagten Vorfall sehr starke Schmerzen ver-
spurt habe, er inzwischen mehrere Operationen mit Spitalaufenthalt habe durch-
stehen mussen und seither unter kérperlichen Beeintrachtigungen leide (Urk. 100
S. 10 ff.), statzt er sich in erster Line auf die eigenen Angaben anldsslich der
staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 26. September 2019 (Urk. DS1/5/5)
wie auch auf die bereits genannten medizinischen Befunde sowie die hausarztli-
chen Berichte vom 12. September 2018 bzw. 19. Oktober 2020 und 27. April 2022
(Urk. DS1/31/4; Urk. 76/1; Urk. 181). Jedenfalls zum Zeitpunkt, als die Aussagen
deponiert und die Atteste ausgestellt wurden, kénnen diese Beschwerden dem-

nach ebenfalls als erstellt betrachtet werden.

6. Subjektiver Sachverhalt

6.1. Was schliesslich den subjektiven Anklagesachverhalt anbelangt, so stellt
es eine Tatfrage dar, was der Tater wusste, wollte und in Kauf nahm. Hingegen ist
eine Rechtsfrage, ob gestutzt auf die festgestellten Tatsachen auf ein (eventual-)
vorsatzliches Vorgehen geschlossen werden darf. Dabei kann sich das Gericht fur
den Nachweis von solch inneren Vorgangen — soweit der Tater nicht gestandig
ist — regelmassig nur auf ausserlich feststellbare Indizien und Erfahrungsregeln

stitzen, die Ruckschlisse von den ausseren Umstanden auf die innere Einstel-
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lung des Taters erlauben (vgl. BGE 1351V 12 E. 2.3.2; BGE 134 IV 26 E. 3.2.2).
Wie das Bundesgericht betont, besteht in diesem Zusammenhang daher eine er-
hebliche Uberschneidung von Tat- und Rechtsfragen (vgl. BGE 137 IV 1 E. 4.2.3
m.w.H.). Dennoch ist — soweit moglich — bereits an dieser Stelle zu prifen, inwie-

fern sich der innere Sachverhalt erstellen lasst.

6.2. Der Beschuldigte stellt sich auf den Standpunkt, er habe den Privatklager 1
weder schwer verletzen noch téten wollen und solches auch nicht in Kauf nehmen
mussen (Urk. 96 S. 5; Urk. 185 S. 30 ff.). Vorliegend trat der Beschuldigte zwei
Mal mit Wucht gegen den Kopf des Privatklagers 1, als dieser bereits am Boden
lag. Es bedarf keiner besonderen anatomischen Kenntnisse, um zu erkennen,
dass es sich beim Kopf um eine besonders sensible Region des Korpers handelt
und Fusstritte dagegen — wie im rechtsmedizinischen Gutachten ausdricklich
festgehalten (Urk. DS1/27/7 S. 7) — ein geeignetes Mittel sind, um Verletzungen
mit Todesfolge herbeizufuhren. Der Beschuldigte raumte denn auch ein, dass ein
Tritt gegen den Kopf gefahrlich sei (Urk. DS1/3/8 S. 10). Dies hat umso mehr zu
gelten, als ihm aufgrund seiner imposanten Statur und seines Kdrpergewichtes
von Uber 100 kg sowie angesichts der Tatsache, dass er damals bereits intensiv
Krafttraining betrieb, zweifellos klar sein musste, dass Fusstritte von ihm wuchtig
ausfallen kénnen (vgl. Urk. DS1/56/4 S. 3; Urk. DS1/3/8 S. 15). Indem der Be-
schuldigte bewusst mehrmals gegen den am Boden liegenden Privatklager 1 trat,
nachdem dieser zu Boden sank, ist somit ohne weiteres davon auszugehen, dass
er die Herbeifuhrung lebensgefahrlicher Verletzungen beim Privatklager 1 in Kauf

nahm.

IV. Rechtliche Wiirdigung

1.  Ausgangslage

1.1. Der Privatklager 1 beantragt einen (zusatzlichen) Schuldspruch wegen
vollendeter schwerer Korperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB. Eventualiter
sei der Beschuldigte der versuchten schweren Korperverletzung schuldig zu spre-
chen. Die Verurteilung wegen vollendeter schwerer Korperverletzung habe ge-

mass den arztlichen Zeugnissen und Unterlagen unabhangig davon zu ergehen,
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ob der Stampftritt des Beschuldigten als erstellt erachtet werde oder nicht (Urk.
180 S. 6 ff.).

1.2.  Wie bereits erwahnt, bringt die Verteidigung vor, der Beschuldigte habe ei-
ne vollendete schwere Kdrperverletzung nicht in Kauf genommen. Sodann wdr-
den die tatsachlichen Verletzungsfolgen beim Privatklager 1 keine Verurteilung
wegen vollendeter schwerer Korperverletzung zulassen, zumal verschiedene
Verletzungsfolgen unbelegt geblieben seien (Urk. 185 S. 8 ff.; Prot. Il S. 26). Auch
die Staatsanwaltschaft erachtet die rechtliche Wurdigung der Vorinstanz als kor-
rekt (Urk. 184 S. 3).

2. Rechtliches

Eine schwere Korperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB begeht, wer einen
Menschen lebensgefahrlich verletzt (Abs. 1), wer vorsatzlich den Korper, ein
wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstimmelt oder ein wichtiges Or-
gan oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfahig, ge-
brechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend
entstellt (Abs. 2) oder wer eine andere schwere Schadigung des Korpers oder der
korperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht (Abs. 3). Ein
wichtiges Organ oder Glied ist nach der Rechtsprechung im Sinne von Art. 122
Abs. 2 StGB unbrauchbar, wenn es in seinen Grundfunktionen dauernd und er-
heblich gestort ist (BGE 129 IV 1 E. 3.2). Als andere schwere Schadigungen des
Korpers resp. der korperlichen oder geistigen Gesundheit im Sinne der General-
klausel von Art. 122 Abs. 3 StGB kommen Beeintrachtigungen in Frage, die mit
den in Art. 122 Abs. 2 StGB erwahnten Folgen in ihrer Schwere vergleichbar sind.
Dabei kann eine Kombination verschiedener Beeintrachtigungen, die fur sich al-
lein noch nicht als schwere Korperverletzung gelten, diese Qualifikation in der
gesamtheitlichen Wardigung im Rahmen der Generalklausel nach Art. 122 Abs. 3
StGB rechtfertigen (Urteil 6B_20/2021 vom 17. Marz 2021 E. 2.2 m.H.; Urteil
6B_922/2018 vom 9. Januar 2020 E. 4.1.2 m.H.). Anders als Art. 122 Abs. 2
StGB, der unter anderem eine bleibende Arbeitsunfahigkeit voraussetzt, muss im
Rahmen der Generalklausel von Art. 122 Abs. 3 StGB daher weder eine volle Ar-

beitsunfahigkeit noch eine andauernde Invaliditédt gegeben sein, sondern es kon-
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nen mehrere Beeintrachtigungen, die fur sich allein keine schwere Koérperverlet-
zung darstellen, in ihrer Summe eine solche begrinden (Urteil 6B_1254/2018
vom 17. September 2019 E. 2.3.2).

3.  Wirdigung

3.1. Die Privatklagervertreterin fuhrte vor Vorinstanz aus, der Privatklager 1 sei
nach dem eingeklagten Vorfall wahrend nahezu 10 Monaten zu 100 % arbeits-
unfahig gewesen und koénne aufgrund der anhaltenden gesundheitlichen
Beschwerden (Schwindelattacken) nicht mehr als Bauarbeiter arbeiten. Damit sei
die Tatbestandsvariante von Art. 122 Abs.2 StGB als erflullt zu betrachten
(Urk. 100 S. 17). Anlasslich der Berufungsverhandlung machte die Vertreterin des
Privatklagers 1 sodann geltend, gemass den arztlichen Zeugnissen sei erwiesen,
dass ein bestehendes und irreversibles Taubheitsgefihl im linken Unterkiefer vor-
liege, die Kaufunktion des Kiefers dauerhaft beeintrachtigt und der Privatklager 1
fur eine lange Zeitdauer Arbeitsunfahig gewesen sei. Es liege eine genugende
subjektive Erheblichkeit der Beeintrachtigung vor, weshalb auch aus diesen
Grinden der Tatbestand gemass Art. 122 Abs. 2 StGB erflllt sei (Urk. 180 S. 7).

3.2. Im Lichte der aufgezeigte Rechtsprechung vermag diese Argumentation
nicht zu Uberzeugen. Aktenkundig ist zwar, dass im April 2019, mithin rund ein
Jahr nach der Tat, Bestrebungen des Hausarztes liefen, den Privatklager 1 um-
schulen zu lassen, da er wegen der verletzungsbedingten Verminderung seiner
korperlichen Belastbarkeit und den damit zusammenhangenden Schwindelanfal-
len nicht mehr in der Lage gewesen sei, seinen angestammten Beruf im Bauge-
werbe auszulben (Urk. DS1/5/5 Anhang 2; Urk. 101/1). Dass aufgrund von
Schwindel keine Arbeiten in der Hohe maoglich seien, wird dem Beschuldigten von
seinem Arzt zwar auch noch am 27. April 2022 attestiert (Urk. 181). Ob und inwie-
fern die Umschulungsmassnahme letztlich umgesetzt hat werden mussen, ist bis
heute nicht bekannt. Insofern erweist sich die Prognose diesbezuglich nach wie
vor als ungewiss und es kann nicht von dauernder Unmadglichkeit der bisherigen
Erwerbstatigkeit  gesprochen  werden  (vgl.  Praxiskommentar  StGB-
TRECHSEL/GETH, 4. Aufl. 2021, Art. 122 N 7). Kommt hinzu, dass nach der bun-

desgerichtlichen Rechtsprechung selbst eine 2 V2-jahrige Arbeitsunfahigkeit erst
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als Grenzfall zur Qualifikation als schwere Kdrperverletzung eingestuft wird (Urteil
6B_1254/2018 vom 17. September 2019, E. 2.4.1), weshalb letztlich auch aus der
weniger als 10 Monate dauernden Arbeitsunfahigkeit des Privatklagers keine voll-

endete Tatbegehung im Sinne von Art. 122 Abs. 2 StGB abgeleitet werden kann.

3.3. Im Bericht der Klinik fir Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des Universi-
tatsspitals Zarich vom 28. Marz 2019 wird festgehalten, es liege beim Privatkla-
ger 1 ein persistierendes Taubheitsgefihl im linken Unterkiefer vor (Urk.
DS1/31/8). Demgegenuber ist im arztlichen Zwischenbericht von Dr. med.
Q. vom 27. April 2022 zu entnehmen, der linke untere Quadrant am Kinn
mit Beteiligung der Unterlippe sei dauerhaft taub, und die Funktion des Unterkie-
fers beim Beissen und Kauen sei dauerhaft beeintrachtigt (Urk. 181). Diesbezug-
lich sind insbesondere hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Symptome gewisse
Vorbehalte angebracht, da der Beweiswert von Hausarzten in auftragsrechtlicher
Vertrauensstellung nicht mit demjenigen eines amtlich bestellten Gutachters ver-
glichen werden kann (Urteil 8C_143/2019 vom 21. August 2019 E. 4.4.1. m.H.).
Unbesehen davon kann vorliegend jedoch (noch) nicht von einem Unbrauchbar-
machen eines wichtigen Organs oder Korperteils gesprochen werden. So erweist
es sich insbesondere als unklar, inwiefern die Funktion des Unterkiefers tatsach-
lich beeintrachtigt ist, und eine Taubheit der Lippe wurde zumindest im Bericht
des Universitatsspitals nicht festgestellt. Da gemass gefestigter Rechtsprechung
eine dauerhafte aber verhaltnismassig geringfligige Einschrankung, welche noch
keine erhebliche Stérung der Grundfunktion des Gliedes oder Organs darstellt,
nicht fur die Tatbestandsverwirklichung genugt (BGE 129 IV 3), ist das Vorliegen
einer schweren Korperverletzung gemass Abs. 2 unter diesem Blickwinkel zu ver-

neinen.

3.4. Gleiches hat im Ergebnis auch unter Berlcksichtigung der Generalklausel
gemass Art. 122 Abs. 3 StGB zu gelten. Diese findet Anwendung bei gleich
schweren Verletzungen anderer Art, wobei im Sinne einer Gesamtbetrachtung
insbesondere die Dauer des Spitalaufenthalts, die Dauer einer allfalligen Be-
wusstlosigkeit und (vollen oder teilweisen) Arbeitsunfahigkeit sowie Grad und

Dauer der Invaliditat und der erlittenen Schmerzen zu berlcksichtigen sind (vgl.
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Praxiskommentar StGB-TRECHSEL/GETH, 4. Aufl. 2021, Art. 122 N 9). Der Privat-
klager 1 lasst hierzu geltend machen, er habe nicht nur Todesangste ausgestan-
den und unvorstellbar starke Schmerzen verspurt, sondern auch mehrere Monate
mit massiven Einschrankungen aufgrund der operativen Wiederherstellung des
Kieferbereichs zu leben gehabt. Dies ist nicht von der Hand zu weisen. Weiter
lasst der Privatklager 1 anfuhren, neben der Arbeitsunfahigkeit von 10 Monaten
und der Unmdglichkeit der bisherigen Berufsausubung leide er bis heute unter
starken korperlichen Beeintrachtigungen (Schwindel, Kopfschmerzen, erforderli-
che Medikamenteneinnahme, persistierendes Taubheitsgefuhl in der Unterlippe
sowie verminderte Sehkraft), die nach wie vor eine arztliche Behandlung nétig
machen wurden, sowie unter Angststdrungen, obschon er wahrend langerer Zeit
in psychotherapeutischer Behandlung gewesen sei (Urk. 100 S. 17 f.; Urk. 180 S.
8). Dem ist zu entgegnen, dass die psychischen Beschwerden nicht naher belegt
werden konnten. Bezuglich der Arbeitsunfahigkeit sowie den ubrigen korperlichen
Gebrechen gilt das zuvor unter E. IV.3.4. Ausgefuhrte. Im Lichte der Rechtspre-
chung, der Dauer der Arbeitsunfahigkeit und den weiteren relevanten Umstanden
erreichen die fraglos vorhandenen koérperlichen Beeintrachtigungen des Privatkla-
gers 1 auch gesamthaft gesehen noch knapp nicht die Qualitat von schweren Ver-
letzungen anderer Art im Sinne von Art. 122 Abs. 3 StGB. Demgemass kann auch
unter diesem Aspekt — zu Gunsten des Beschuldigten — noch keine vollendete

schwere Korperverletzung angenommen werden.

3.5. Unabhangig davon, ob die geltend gemachten gesundheitlichen Beein-
trachtigungen allesamt in der Anklageschrift rechtsgentigend umschrieben sind
und ob die einzelnen Verletzungsfolgen dem Beschuldigten selber oder dem
ebenfalls zuschlagenden Mitbeschuldigten D._ oder letztlich keinem von bei-
den zugeordnet werden kénnen, scheidet daher ein Schuldspruch betreffend voll-
endete schwere Korperverletzung aus. Eine Anklageerganzung steht daher auch

in dieser Hinsicht nicht zur Diskussion.

3.6. Dass der Beschuldigte lebensgefahrliche Verletzungen in Kauf nahm und

daher mit Eventualvorsatz handelte, wurde bereits dargelegt und ist unbestritten.
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Es kann im Ubrigen auf die zutreffenden Erwagungen der Vorinstanz verwiesen
werden (Urk. 126 S. 64).

3.7. Der Vollstandigkeit halber ist in diesem Zusammenhang zu bemerken,
dass sich der Mitbeschuldigte D._ zwar insofern dem Ubergriff auf den Pri-
vatklager 1 anschloss, als er seinen eigenen Aussagen zufolge gleichzeitig wie
der Beschuldigte mit den Fausten auf den aufrecht stehenden Privatklager 1 ein-
geschlagen hat (Urk. DS1/3/4 S. 7 f.; Urk. DS1/3/7 S.5f.; Urk. 97 S. 4). Dass
auch der Mitbeschuldigte D.__ dem Privatklager 1, nachdem dieser zu Boden
gegangen war, einen Fusstritt gegen den Kopf versetzt haben soll, wie dies in der
Anklageschrift aufgefuhrt wird, kann diesem jedoch gemass zutreffender Auf-
fassung der Vorinstanz in sachverhaltsmassiger Hinsicht nicht nachgewiesen
werden (vgl. Beizugsakten SB210148: Urk. 95 S. 60 ff. und S. 68). Ebenso wenig
steht zur Diskussion, dass der Mitbeschuldigte D._ sonst in irgend einer Art
und Weise auf den am Boden liegenden Privatklager tatlich eingewirkt hatte. Bei
dieser Sachlage ist also einerseits davon auszugehen, dass der Mitbeschuldigte
D._ zwar in Kauf nahm, am Angriff gegen den Privatklager 1 teilzunehmen
und diesen mit einer Vielzahl an Faustschlagen einzudecken. Auf der anderen
Seite darf nicht unbeachtet bleiben, dass der Beschuldigte mit seinen Fusstritten
gegen den Kopf des bereits zu Boden gegangenen Privatklagers 1 einen massi-
ven Gewaltexzess beging, der den laufenden tatlichen Angriff nochmals auf eine
vollig andere Eskalationsstufe anhob. Deshalb steht nicht fest, dass der
Mitbeschuldigte D._ explizit oder konkludent an der Planung,
Entschlussfassung und/oder Ausfuhrung der versuchten schweren Korperver-
letzung mitgewirkt hat, die der Beschuldigte durch seine Fusstritte gegen den am
Boden liegenden Privatklager 1 beging. Denn ware der Mitbeschuldigte D._
darauf aus gewesen, dem Beschuldigten auch bei den inkriminierten Fusstritten
bzw. einer versuchten schweren Korperverletzung zu folgen, hatte der Beschul-
digte selbst an den weiteren Gewaltattacken auf den Privatklager 1 mitgewirkt o-
der zumindest heftiger als erstellt mit den Fausten in dessen Gesicht eingeschla-
gen. Mit anderen Worten kann vorliegend in Ubereinstimmung mit der Staatsan-
waltschaft nicht angenommen werden, dass die Tat mit der Mitwirkung des

Mitbeschuldigten D. stand oder fiel und dieser aufgrund der Bedeutung sei-
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ner Mitwirkung als Hauptbeteiligter erschiene, wie es das Bundesgericht fur die
entsprechende Qualifikation als Mittater jedoch verlangt (vgl. dazu BGE 135 IV
152 E. 2.3.1; BGE 125 IV 134 E. 3a; BGE 120 IV 265, E. 2c/aa; BGE 118 IV 397
E. 2b; BGE 118 IV 227 E. 5d/aa; BGE 108 IV 88 E. 2a). Damit kann offengelas-
sen werden, ob in Bezug auf die Fusstritte gegen den Kopf des Privatklagers 1
eine Mittaterschaft des Beschuldigten und des Mitbeschuldigten D.__ in der
Anklageschrift GUberhaupt rechtsgentigend umschrieben ware. Entsprechend ertb-
rigt sich auch in diesem Punkt die von der Privatklagerschaft beantragte Anklage-

erganzung.

3.8. Nachdem entgegen der Auffassung der Vertreterin des Privatklagers 1 eine
Verurteilung wegen vollendeter schwerer Korperverletzung nicht in Frage kommt,
ist der vorinstanzliche Schuldspruch zu bestatigen. Der Beschuldigte ist hinsicht-
lich der mit den Fusstritten hervorgerufenen Gefahr einer lebensgefahrlichen Ver-
letzung zudem der versuchten schweren Korperverletzung im Sinne von Art. 122
Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.

V. Sanktion

1.  Ausgangslage, Grundsatze der Strafzumessung und Strafrahmen

1.1. Die Vorinstanz verurteilte den Beschuldigten aufgrund der Schuldsprtiche
wegen versuchter schwerer Koérperverletzung und Angriffs zu einer Freiheitsstrafe
von 45 Monaten (Urk. 126 S. 68 ff. und S. 88). Die Verteidigung beantragt beru-
fungsweise eine teilweise zu vollziehende Sanktion von 36 Monaten Freiheitsstra-
fe (Urk. 185 S. 1 und S. 28 ff.). Demgegenuber fordert die Staatsanwaltschaft mit
ihrer Anschlussberufung unter Berlcksichtigung des dem Beschuldigten angelas-
teten Stampftritts eine Bestrafung mit einer Freiheitsstrafe von 58 Monaten (Urk.
184 S. 1 ff.).

1.2. Das Bundesgericht hat die Grundsatze der Strafzumessung nach Art. 47 ff.
StGB und die an sie gestellten Begrindungsanforderungen wiederholt dargelegt
(BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. m.H.). Entsprechendes gilt flr die Bildung der Einsatz-
und der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB in Anwendung des Asperations-
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prinzips (BGE 144 IV 313 E. 1.1; BGE 141 IV 61 E. 6.1.2, je m.H.). Darauf sowie
auf die zutreffenden theoretischen Erwagungen der Vorinstanz kann verwiesen
werden (Urk. 126 S. 68 ff.).

1.3. Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet der Strafrahmen fir die
versuchte schwere Korperverletzung als schwerste Tat, welche mit Freiheitsstrafe
von 6 Monaten bis zu 10 Jahren geahndet wird. Aufgrund des Versuchs ware der
Strafrahmen theoretisch gegen unten zu 6ffnen, jedoch liegen keine Grunde fur
eine Erweiterung des Strafrahmens vor. Die bestehenden Strafscharfungs- und
Strafmilderungsgrinde sind jedoch innerhalb des ordentlichen Strafrahmens
zwingend straferhdhend respektive strafmindernd zu berucksichtigen. Die Vo-
rinstanz hat richtig erkannt, dass aufgrund des Verschuldens sowie des engen
sachlichen Zusammenhangs auch fur den Angriff eine Freiheitsstrafe zu verhan-
gen ist (Urk. 126 S. 74).

2. Versuchte schwere Korperverletzung

2.1. Die objektive Tatschwere ist zunachst fir das vollendete Delikt zu erheben.
Erst nach der Wurdigung der objektiven und subjektiven Tatschwere ist zu be-
rucksichtigen, dass eine versuchte Tatbegehung vorliegt (s.a. MATHYS, Leitfaden
Strafzumessung, 2. Aufl. 2019, S. 48 N 119 ff. und S. 110 N 298 ff.).

2.2. Im Hinblick auf die objektive Tatschwere der versuchten schweren Korper-
verletzung ist festzuhalten, dass der Beschuldigte einer am Boden liegenden
Person zwei Mal mit grosser Wucht gegen den Kopf trat. Der Privatklager 1 war in
diesem Moment langst klar unterlegen, zumal er aufgrund der vorangegangenen
Faustschlage und des Kniestichs bereits angeschlagen zu Boden gesunken war.
Im Verhalten des Beschuldigten manifestiert sich eine grobe Brutalitat und massi-
ve Rucksichtslosigkeit. Hinzu kommt, dass der Privatklager durch den inkriminier-
ten Gewaltubergriff erhebliche korperliche Verletzungen erlitt, und ein solcher
Ubergriff regelméssig auch psychische Folgen mit sich bringt. Entsprechend
schwer wiegt der Eingriff in seine physische und psychische Integritat. Wenn die
Verteidigung davon spricht, es sei bei diesem Zusammentreffen "Ubertrieben"

worden, erscheint dies als nicht gerechtfertigte Bagatellisierung (Urk. 185 S. 27).
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Immerhin ist anzufligen, dass die Tat nicht von langer Hand geplant war, sondern
sich die tatliche Auseinandersetzung, die zu den Fusstritten fuhrte, tumultartig und
innerhalb von kurzer Zeit abspielte. Fir tiefgreifende Uberlegungen Uber die Fol-
gen seines Tuns hatte der Beschuldigte also keine Zeit. Die Vorinstanz stufte die
Tat verschuldensmassig als schwer ein und erachtete fur ein vollendetes Delikt
eine hypothetische Einsatzstrafe von 72 Monaten als angemessen (Urk. 126
S. 71 f.). Diese Gewichtung erweist sich als zu streng. Stattdessen erscheint es
als angezeigt, das objektive Tatverschulden — ohne es im Geringsten bagatellisie-
ren zu wollen — im Lichte des weit gefassten Strafrahmens als mittelschwer zu

bewerten und die hypothetische Einsatzstrafe auf 60 Monate anzusetzen.

2.3. Bei der subjektiven Tatschwere ist zunachst zu berucksichtigen, dass der
Beschuldigte schwere Verletzungen nicht direkt beabsichtigte, sondern — wenn
auch hochgradig — eventualvorsatzlich in Kauf nahm. Weshalb er zwei Mal mit
grosser Kraft gegen den Kopf des Privatklagers 1 trat, obwohl dieser bereits an-
geschlagen am Boden lag, konnte der Beschuldigte nicht ansatzweise begrinden.
Selbst wenn er in Sorge um seinen Bruder gehandelt hatte, ware die Gefahr in
diesem Zeitpunkt langst gebannt gewesen. Erklaren lasst sich sein brachialer
Gewaltakt einzig mit vollig unbeherrschter und exzessiver Aggression. Nur leicht
verschuldensmindernd wirkt der vorgangige Alkoholkonsum durch den Beschul-
digten (vgl. Urk. DS1/3/3 S. 10). Auch wenn flr eine verminderte Schuldfahigkeit
keine Anzeichen bestehen, durfte der Umstand, dass der Beschuldigte angetrun-
ken war, in gewisser Weise enthemmend und aggressionsfordernd gewirkt haben.
Die objektive Tatschwere erfahrt in subjektiver Hinsicht aufgrund der
eventualvorsatzlichen Tatbegehung und der Alkoholisierung daher eine leichte
Relativierung, welcher mit einer geringflgigen Reduktion von 3 Monaten Rech-
nung zu tragen ist. Insgesamt kdme die hypothetische Einsatzstrafe flr das voll-

endete Delikt daher auf 57 Monate zu stehen.

2.4. Dass es vorliegend bei einem Versuch einer schweren Korperverletzung
geblieben ist, ist nicht etwa dem Beschuldigten zuzurechnen, sondern letztlich
allein dem Zufall zu verdanken. Fusstritte gegen den Kopf eines wehrlosen Opfers

konnen ohne weiteres zu ausserst schweren und sogar lebensgefahrlichen Ver-
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letzungen fuhren. Vorliegend erlitt der Privatklager 1 betrachtliche Verletzungen,
deren Folgen er physisch und psychisch nach wie vor zu spuren bekommt. Auch
wenn die Beeintrachtigungen beim Privatklager unter dem Blickwinkel der recht-
lichen Wirdigung noch nicht ausreichen, um auf eine vollendete schwere Koérper-
verletzung zu erkennen, ist angesichts seiner anhaltend prekaren Gesundheits-
situation unzweifelhaft von einer grossen Nahe zur tatbestandmassigen Verwirk-
lichung auszugehen. Der Versuch kann deshalb nur leicht strafreduzierend be-
rucksichtigt werden. Die Vorinstanz nahm eine Reduktion von 6 Monaten vor
(Urk. 126 S. 73), was zu grosszugig ist. Als angemessen erweist sich eine Straf-
minderung um 4 Monate. Unter Bertcksichtigung der versuchten Tatbegehung

rechtfertigt sich eine Einsatzstrafe von 53 Monaten.

3.  Angriff

3.1. Betreffend die objektive Tatschwere des Angriffs ist festzuhalten, dass der
Beschuldigte zusammen mit seinem Bruder den Privatklager 1 von hinten atta-
ckiert hat, sodass sich das Opfer in keiner Weise auf den vdllig unvermittelt erfolg-
ten Ubergriff seiner auch numerisch tiberlegenen Kontrahenten vorbereiten konn-
te. Der Beschuldigte schlug dem Privatklager 1 mehrmals mit der Faust ins Ge-
sicht und "stach" ihm mit dem Knie in den Oberkorper, sodass dieser auf den Bo-
den sank. Bereits in dieser frihen Phase der tatlichen Auseinandersetzung hat
sich also ein bedenkliches Gewaltpotenzial des Beschuldigten manifestiert. Ent-
gegen der Auffassung der Vorinstanz durfen hingegen beim Angriff als abstraktes
Gefahrdungsdelikt die Schwere der beim Opfer eingetretenen Verletzungsfolgen
im Rahmen der Strafzumessung grundsatzlich nicht bericksichtigt werden (BSK
StGB I-MAEDER, 4. Aufl. 2019, Art. 134 N 4). Zudem ist zu berucksichtigen, dass
es sich beim hier zu beurteilenden Angriff — ohne die Tat bagatellisieren zu wollen
— um eine kurzzeitige Eskalation handelte, die sich ohne Teilnahme eines grosse-
ren Personenverbunds abgespielte und bei der keine Waffen oder andere gefahr-
liche Gegenstande miteinbezogen wurden. Innerhalb des weit gefassten Straf-
rahmens wiegt das Tatverschulden flr den isoliert zu betrachtenden Angriff daher

noch eher leicht.
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3.2. In subjektiver Hinsicht handelte der Beschuldigte sowohl bezuglich der
Faustschlage als auch des Kniestichs fraglos mit direktem Vorsatz. Nachdem ihm
aber nicht nachgewiesen werden kann, dass er sich mit dem Mitbeschuldigten
D.  ausdrucklich dahingehend abgesprochen hatte, den Privatklager 1
anzugreifen, er immerhin aber jedenfalls damit rechnen musste, dass sein Bruder
ebenfalls auf den Privatklager 1 einschlagen wurde, ist sein Vorgehen als eventu-
alvorsatzlich zu qualifizieren. Ferner kann dem Beschuldigten zwar zu Gute ge-
halten werden, dass er den initialen Konflikt mit den Privatklagern 1 und 2 nicht
ausgelost hat. Entgegen der Ansicht der Verteidigung gingen aber auch keinerlei
Bedrohungen oder Provokationen von den Privatklagern aus, welche auch nur
ansatzweise Anlass oder Rechtfertigung fur die tatliche Auseinandersetzung ge-
geben hatten (vgl. Urk. 185 S. 26). Vielmehr war es der Mitbeschuldigte D._ |
der zusammen mit dem Mitbeschuldigten E._ die Privatklager verfolgte, um
die Konfrontation zu suchen, und den Beschuldigten in der offenkundigen Absicht
anrief, sich hierfur Verstarkung zu holen. Wenn der Beschuldigte hinsichtlich sei-
ner Beweggriinde fir den tatlichen Ubergriff auf den Privatklager 1 davon spricht,
dass sein Beschutzerinstinkt geweckt worden sei, weil er seinen jungeren Bruder
in Gefahr gewahnt habe (Urk. 96 S. 5), ist dies also wiederum als reine Schutzbe-
hauptung zu werten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Telefonanruf des
Mitbeschuldigten D._ einen regelrechten Angriffsmodus in ihm eingeschaltet
haben muss. Zudem war es der Beschuldigte, welcher sogleich als erste Person
auf den Privatklager 1 einschlug, nachdem er vor Ort erschienen war. Im Ubrigen
ist auch in diesem Zusammenhang der erhdhte Alkoholisierungsgrad verschul-
densreduzierend anzurechnen. Im Ergebnis bewirkt die subjektive Tatkomponen-
te aufgrund des eventualvorsatzlichen Vorgehens und der Alkoholisierung des

Beschuldigten eine nur leichte Reduktion des Tatverschuldens.

3.3. Wenn die Vorinstanz aufgrund des Angriffs eine Asperation der Einsatz-
strafe um 14 Monate vornimmt, erscheint dies als zu streng (Urk. 126 S. 74 f.).
Nach Massgabe des objektiven und subjektiven Tatverschuldens des Angriffs er-
weist sich vielmehr eine Sanktionierung im mittleren Bereich des unteren Straf-
rahmendrittels als verschuldensangemessen, was isoliert betrachtet eine Frei-

heitsstrafe von 12 Monaten bedeuten wirde. In Anwendung des Asperationsprin-
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zips und aufgrund des engen Sachzusammenhangs zwischen den zu beurteilen-
den Delikten rechtfertigt sich eine moderate Straferhohung um 6 Monate. Dies
erweist sich sodann unter Berucksichtigung der jeweiligen Tatbeitrage hinsichtlich

des Angriffs auch im Vergleich zum Mitbeschuldigten D. als angemessen.

3.4. Nach dem Gesagten ist unter dem Titel der Tatkomponente flir beide Delik-

te zusammen eine Einsatzstrafe von insgesamt 60 Monaten anzusetzen.

4. Tatunabhangige Strafzumessungsfaktoren

4.1. Die Vorinstanz hat das Vorleben und die personlichen Verhaltnisse des
Beschuldigten aufgezeigt (Urk. 126 S. 75). Anlasslich der Berufungsverhandlung
fuhrte der Beschuldigte erganzend dazu aus, seit Februar 2022 in einer Asbest-
sanierungsfirma zu arbeiten und dabei rund Fr. 4'500.— brutto zu verdienen. Er
habe weder Schulden noch Vermdgen. Es sei geplant, dass der Beschuldigte mit
seiner Partnerin in naher Zukunft zusammenziehen werde. Kinder hatten sie kei-
ne (Urk. 178 S. 1 ff.). Daraus ergeben sich keine Anhaltspunkte, die fur die Straf-
zumessung von Bedeutung waren. Der Beschuldigte weist sodann keine
strafrechtliche Vorbelastung auf, was sich ebenfalls strafzumessungsneutral aus-
wirkt (Urk. 169).

4.2. Hinsichtlich des Nachtatverhaltens ist zu bemerken, dass gemass bundes-
gerichtlicher Rechtsprechung umfangreiche und prozessentscheidende Gestand-
nisse eine substanzielle Strafreduktion bewirken kénnen. Dies gilt allerdings nur,
wenn ein umfassendes Gestandnis von allem Anfang an und aus eigenem Antrieb
abgelegt wird, also nicht erst auf konkrete Vorwurfe hin oder nach Vorlage ent-
sprechender Beweise. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist das Strafmass
entsprechend weniger stark zu mindern (BSK STGB |-WIPRACHTIGER/KELLER,
Art. 47 N 169 ff. m.w.H.; Urteil 6B_759/2014 vom 24. November 2014 E. 3.2).

Vorliegend hat der Beschuldigte zwar von Beginn weg eingestanden, mit Fausten
auf den Privatklager 1 eingeschlagen und ihm einen Kniestich versetzt zu haben.
Das entscheidende Sachverhaltselement jedoch — die Fusstritte gegen den be-

reits am Boden liegenden Privatklager — hat der Beschuldigte erst im Rahmen der
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Konfrontationseinvernahme zugegeben (Urk. DS1/3/8 S. 5 f.). Aus diesem Grund
hat zwar keine volle, aber doch eine merkliche Reduktion fir das Gestandnis zu
erfolgen. Richtig ist sodann, dass sich der Beschuldigte im Verlaufe des Strafver-
fahrens bei seinem Opfer entschuldigte und sich auch anlasslich der Berufungs-
verhandlung grundsatzlich reuig zeigte (Urk. 96 S. 4 ff.; Prot. Il S. 32). Entgegen
der Auffassung der Vorinstanz lasst sich ferner aus dem Umstand, dass die Zi-
vilanspriche des Privatklagers vom Beschuldigten dem Grundsatze nach aner-
kannt wurden, keine weitere Strafminderung ableiten, da damit noch keine be-
sondere Einschrankung einhergeht (vgl. Urteil 6B_1275/2017 vom 20. Juni 2018
E. 2.2 m.H.). Insgesamt betrachtet rechtfertigt es sich, unter dem Gesichtspunkt
des Nachtatverhaltens dem Beschuldigten eine Strafminderung von einem Funftel

zuzubilligen, was einer Reduktion um 12 Monate auf 48 Monate entspricht.

4.3. Des Weiteren hat bereits die Vorinstanz eine Verletzung des strafprozes-
sualen Beschleunigungsgebots festgestellt, da im Rahmen einer umfassenden
Prufung die Verfahrensdauer als zu lange erscheint (Urk. 1265 S. 76 ff.). Darauf
hat auch die Verteidigung hingewiesen und erganzend festgehalten, dass im Zeit-
punkt der Berufungsverhandlung rund vier Jahre vergangen seien (Urk. 185
S. 28). Die Dauer des Berufungsverfahrens allein kann angesichts des Umfangs
der vorliegenden Strafsache — zu beurteilen waren gleichzeitig die Tatvorwurfe
dreier separat angeklagter Mitbeschuldigter, wobei die Berufungen von vier ver-
schiedenen Parteien zu behandeln waren — nicht als unverhaltnismassig lange
gewertet werden. Indessen ist der lange Zeitraum seit der eingeklagten Tat als
leichte Verletzung des Beschleunigungsgebots einzustufen. Daflr erscheint im
Falle des Beschuldigten eine weitere Strafminderung von 3 Monaten angezeigt.
Darlber hinaus kann der Beschuldigte aus dem Umstand, dass er sich seit der
Tat wohl verhalten hat, nichts zu seinen Gunsten ableiten (Urk. 185 S. 29). Dies
wird gemass Rechtsprechung allgemein vorausgesetzt (Urteil 6B_523/2018 vom
23. August 2018 E. 2.3.3). Auch auf den Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit e
StGB kann er sich vor diesem Hintergrund nicht berufen, da die diesbezlglichen
Voraussetzungen bereits in zeitlicher Hinsicht nicht erflllt sind (BGE 140 IV 145
E. 3.1).
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4.4. Soweit die Verteidigung generell geltend macht, im Rahmen der Strafzu-
messung musse das jugendliche Alter des Beschuldigten im Tatzeitpunkt bertck-
sichtigt werden, kann ihr nicht gefolgt werden (Urk. 185 S. 29). Der Beschuldigte
war im Zeitpunkt seiner Tat volljahrig. Der Gesetzgeber hat Uber die Problematik
bei knapp volljahrigen Tatern jedoch absichtlich hinweggesehen, indem er bei der
Revision des allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches den Strafmilderungsgrund
des jugendlichen Alters bewusst abgeschafft hat und nicht auf den Reifegrad,
sondern nunmehr einzig und allein auf das Alter abstellt. Damit wurde auch die
Moglichkeit einer Abschwachung des Ubergangs vom Jugend- zum Erwachse-
nenstrafrecht aufgehoben (vgl. Botschaft zur Revision des allgemeinen Teils des
Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. September 1998, S. 2061). Auch
liegt ansonsten keine besondere Strafempfindlichkeit des Beschuldigten vor. Die
bundesgerichtliche Rechtsprechung hat wiederholt betont, dass eine erhohte
Strafempfindlichkeit nur bei aussergewohnlichen Umstanden bejaht werden kann,
da die Verbussung einer Freiheitsstrafe fur jede arbeitstatige und in ein familiares
Umfeld eingebettete Person mit einer gewissen Harte verbunden ist (Urteil
6B_748/2015 vom 29. Oktober 2015 E. 1.3.). Eine weitere Reduktion des Straf-

masses hat daher nicht zu erfolgen.

4.5. In Nachachtung des positiven Nachtatverhaltens und der leichten Uber-
schreitung der angemessenen Verfahrensdauer ist die vorstehend ermittelte

Einsatzstrafe von 60 Monaten mithin um insgesamt 15 Monate zu reduzieren.

5. Resultierende Freiheitsstrafe und Vollzug

Insgesamt erscheint mit der Vorinstanz eine Freiheitsstrafe von 45 Monaten als
angemessen. Demgegenuber erweist sich das von der Verteidigung beantragte
Strafmass von 36 Monaten als zu tief (Urk. 185), genauso wie umgekehrt die von
der Staatsanwaltschaft geforderten 58 Monate — die allerdings von einem unbe-
wiesen gebliebenen Stampftritt gegen den Kopf des Privatklagers ausgeht — zu
hoch angesetzt sind (Urk. 184 S. 1 ff.). Bei dieser Strafhohe kommt die Gewah-
rung des teilbedingten Vollzugs schon aus objektiven Grinden nicht in Frage. Die

Berufung des Beschuldigten ist daher auch diesbezlglich abzuweisen (Urk. 185
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S. 1). Vielmehr ist die Freiheitsstrafe unter Anrechnung der erstandenen Haft von
51 Tagen zu vollziehen (Urk. 126 S. 78).

VI. Zivilanspriiche

1.  Grundlagen, Parteistandpunkte und Solidarhaft

1.1. Im angefochtenen Entscheid finden sich die Anspruchsvoraussetzungen
fur die geltend gemachten Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen sowie
die Bemessungskriterien fur deren Leistungshdhe richtig wiedergegeben. Zur
Vermeidung von Wiederholungen kann an dieser Stelle vollumfanglich darauf
verwiesen werden (Urk. 126 S. 80 ff.). Gestlutzt darauf hat die Vorinstanz dem
Privatklager 1 Schadenersatz im Betrag von Fr. 19'420.15 nebst Zins seit dem
1. Februar 2019 sowie eine Genugtuung in der Héhe von Fr. 20'000.— nebst Zins
seit dem eingeklagten Ereignis (16. April 2018) zugesprochen (Urk. 126 S. 82 und
S. 89). Im Berufungsverfahren fordert der Privatklager 1 die Bestatigung des vo-
rinstanzlich zugesprochenen Schadenersatzes sowie die Zusprechung einer Ge-
nugtuung von Fr. 40'000.— nebst Zins (Urk. 132; Urk. 180 S. 1.). Der Beschuldigte
anerkannte anlasslich der Berufungsverhandlung seine Schadenersatz- und Ge-
nugtuungspflicht gegenuber dem Privatklager 1 dem Grundsatz nach, bestreitet
hingegen eine Schadenersatzforderung, soweit diese den Betrag von Fr. 3'500.—
inkl. Zins Ubersteigt und beantragt, die Zivilforderungen seien in quantitativer Hin-
sicht auf den Zivilweg zu verweisen (Urk. 128; Urk. 185 S. 1; Prot. I S. 31).

1.2. Hinsichtlich der Zivilanspriche des Privatklagers 1 hat die Vorinstanz
sodann in einem ersten Schritt eine solidarische Haftbarkeit des Beschuldigten
mit dem Mitbeschuldigten D._ angenommen (Urk. 126 S. 82). Diese
Anordnung blieb allseits unangefochten, hat doch weder die Verteidigung des
Beschuldigten dagegen opponiert, noch wurde durch den Mitbeschuldigten
Berufung dagegen erhoben. Entsprechend ist die Frage der Solidarhaft schon
aufgrund der auf Zivilforderungen zur Anwendung gelangenden Dispositionsma-

xime keiner weiteren Prifung zu unterziehen und zu bestatigen.
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2. Schadenersatz

Die Hohe und konkrete Berechnung der seitens des Privatklagers 1 schadener-
satzweise geltend gemachten Lohneinbusse ist substantiiert, belegt und ausge-
wiesen. So geht aus den Akten nicht nur hervor, dass er nach der Tat vom
18. April 2018 bis zum 31. Januar 2019 arbeitsunfahig war (vgl. Urk. DS1/31/9).
Ebenso ist aktenkundig, dass der Privatklager 1 wahrend der Dauer dieser Ar-
beitsunfahigkeit lediglich 78 % des ihm zustehenden Grundlohns ausbezahlt er-
hielt, was einen Erwerbsausfall von netto Fr. 7'628.15 bedeutet. Hinzu kommt so-
dann die Einbusse der ihm gemass den bei den Akten liegenden Monatsauszu-
gen regelmassig ausbezahlten Lohnzulagen, die sich zusammengezahlt auf wei-
tere Fr. 11'792.— netto belauft (Urk. 101/2). Auch diese Position liess der Privat-
klager 1 schlissig behaupten und ist urkundlich belegt (Urk. 187). Schliesslich ist
auch der geforderte Verzugszins ohne weiteres ausgewiesen. Die Verteidigung
hat dieser Sachdarlegung auch im Berufungsverfahren keine substantiierten Be-
streitungen entgegenzusetzen. Allein der Einwand, dass Lohnzulagen seitens des
Privatklagers 1 nicht beansprucht werden kénnten, sofern dieser (im Zeitraum der
Arbeitsunfahigkeit) nicht tatsachlich gearbeitet habe, erweist sich als Zirkel-
schluss, welcher nicht mit den Grundsatzen der Schadensberechnung im Ein-
klang steht (Prot. Il S. 32). Der vorinstanzlich zugesprochene Schadenersatzbe-
trag in Hohe von Fr. 19'420.15 nebst 5 % Zins seit dem 1. Februar 2019 ist daher
zu bestatigen.

3. Genugtuung

3.1.  Zur Bemessung der Genugtuung fur den Privatklager 1 verweist die Vorin-
stanz zusammengefasst auf die erheblichen Verletzungsfolgen, welche fraglos
auf die eingeklagte Tat zurtckzufuhren sind. Dabei fielen zum einen der vom
Privatklager erlittene doppelte Unterkieferbruch, der operativ habe behandelt wer-
den mussen, der dreitagige Spitalaufenthalt und die weiteren koérperlichen Be-
schwerden unmittelbar nach dem uberstandenen Angriff (Schadel-Hirn-Trauma,
diverse geschwollene Bluterglsse, Hauteinblutungen und Schleimhautabtragun-
gen sowie Oberhautabschurfungen) ins Gewicht. Zum anderen sei dessen 9 2-

monatige Arbeitsunfahigkeit zu berticksichtigen und es seien die nach wie vor an-
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haltenden Beeintrachtigungen (Gefuhlsstérung in der Unterlippe, Schwindel,
Kopfschmerzen sowie Konzentrations- und Schlafstorungen) bei ihm zu veran-
schlagen. Der Beschuldigte habe mit seiner Tat dem Privatklager 1 eine erhebli-
che Verletzung der physischen und psychischen Integritat zugefugt (Urk. 126
S. 85f.). Dem ist ohne weiteres beizupflichten. Der Beschuldigte ging sodann auf
gefahrliche und ausserst brutale Weise gegen den Privatklager 1 vor und liess
selbst dann nicht von ihm ab, als dieser bereits wehrlos am Boden lag, weshalb
sein objektives Verschulden als mittelschwer einzustufen ist (vgl. vorstehend
E. V.2.). Der Privatklager 1 hat die tatauslésende Konfrontation weder durch eine
Provokation noch durch ein Drohung heraufbeschworen. Vielmehr wurde er vom
Beschuldigten und seinem Bruder D.__ von hinten und ohne Vorwarnung at-
tackiert. Schliesslich sind unbestrittenermassen auf Seiten des Privatklagers 1
auch keine sonstigen Herabsetzungsgrinde wie konstitutionelle Pradisposition

oder dergleichen auszumachen.

3.2. Soweit die Privatklagervertretung unter Verweis auf frihere Gerichts-
entscheide die Erhdéhung der vorinstanzlich zugesprochenen Genugtuung auf
Fr. 40'000.— nebst Zins fordert, lasst sie ausser Acht, dass in der angeflihrten
Rechtsprechung jeweils von tatsachlichen Gegebenheiten ausgegangen wird
(beispielsweise bleibende Hirnschadigung beim Opfer), die mit dem hier zu beur-
teilenden Fall nicht vergleichbar sind (vgl. Urk. 100 S. 29 f.; Urk. 180 S. 12 ff.).
Selbst wenn vorliegend von einem persistierenden Taubheitsgefihl respektive
einer gewissen Einschrankung des Unterkiefers ausgegangen wird, steht die
vorinstanzlich festgesetzte Genugtuungssumme im Einklang mit der gefestigten
Rechtsprechung und den Bemessungskriterien gemass dem Leitfaden des Bun-
des zur Bemessung der Genugtuung nach Opferhilfegesetz (vgl. Leitfaden zur
Bemessung der Genugtuung nach Opferhilfegesetz, 3. Oktober 2019, S. 12; ab-
rufbar unter
https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-

genugtuung-ohg-d.pdf). Im Lichte der vorgenannten Umstande, des mittelschwe-
ren Tatverschuldens sowie der schweizerischen Praxis in vergleichbaren Fallen
erweist sich die von der Vorinstanz festgesetzte Genugtuungssumme fur den
Privatklager 1 in der Hohe von Fr. 20'000.— nebst 5 % Zins seit dem 16. April



- 45 -

2018 daher als angemessen und ist zu bestatigen. Im Mehrbetrag ist das

Genugtuungsbegehren des Privatklagers 1 abzuweisen.

VIIl. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1.  Grundlagen

1.1. Die Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach Massgabe
ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ob eine Partei im
Rechtsmittelverfahren als obsiegend oder unterliegend gilt, hangt davon ab, in
welchem Ausmass ihre gestellten Antrage gutgeheissen wurden (BSK StPO-
DOMEISEN, 2. Aufl. 2014, Art. 428 N 6). Entgegen der Ansicht der Vertreterin des
Privatklagers 1 gilt die in Art. 30 Abs. 1 OHG statuierte Kostenfreiheit im Beru-
fungsverfahren grundsatzlich nicht, weshalb auch die unentgeltlich vertretene Pri-
vatklagerschaft bei Unterliegen kostenpflichtig werden kann (Urteil 6B_370/2016
vom 16.Marz 2017 E. 1.2, nicht publ. in BGE 143 IV 154, m.H.; Urteil
6B_803/2017 vom 26. April 2018 E. 5.3). Besonderheiten bestehen jedoch bezlg-
lich der Auferlegung der Kosten der amtlichen Verteidigung und unentgeltlichen
Vertretung der Privatklagerschaft. Hierfur sind spezielle Regelungen zu beachten
(vgl. sogleich E. VI.1.2. 1.).

1.2.  Werden der amtlich verteidigten beschuldigten Person Verfahrenskosten
auferlegt, ist die beschuldigte Person verpflichtet, dem Kanton die Entschadigung
der amtlichen Verteidigung zurlckzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Ver-
haltnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Mangels gesetzlicher Grundlage kon-
nen die Kosten der amtlichen Verteidigung auch dann nicht der appellierenden
Privatklagerschaft auferlegt werden, wenn diese im Berufungsverfahren unterliegt
(vgl. Pra 2019 Nr. 114).

1.3. Die unentgeltliche Rechtspflege der Privatklagerschaft umfasst insbe-
sondere auch die einstweilige Befreiung von den Kosten der gewahrten Rechts-
vertretung (Art. 136 Abs. 2 StPO). Diesbezlglich hat das Bundesgericht entschie-
den, dass die in Art. 138 Abs. 1i.V.m. Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO statuierte Pflicht
zur Ruckerstattung dieser Kosten der gewahrten Kostenfreiheit gemass Art. 30
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Abs. 3 OHG vorgehe, wenn ein erstinstanzlicher Freispruch vorliege, der im Beru-
fungsverfahren bestatigt werde (BGE 143 IV 154 E. 2.3.5). Das Bundesgericht
macht die Kostenauflage jedoch nicht allein davon abhangig, ob erstinstanzlich
ein Freispruch erfolgte oder nicht. Vielmehr halt es generell fest, dass Art. 30 Abs.
3 OHG der bedurftigen Privatklagerschaft keinen Anspruch darauf einrdumt, ohne
jegliches Kostenrisiko Uber alle Instanzen hinweg zu prozessieren. Fur die Frage
der Befreiung von der grundsatzlichen Ruckerstattungspflicht gemass Art. 30 Abs.
3 OHG ist daher die konkrete prozessuale Vorgeschichte massgebend (zum
Ganzen: Urteil 6B_655/2018 vom 4. April 2019 E. 2.5.2).

2. Kostenauflage

2.1. Gerichtsgebuhr

Die Gerichtsgebuhr fur das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'000.— zu veranschla-
gen (Art. 424 Abs. 1 StPO i.V.m. § 16 Abs. 1 und § 14 GebV OG). Samtliche
Parteien haben mit ihren Berufungsantragen als unterliegend zu gelten, so der
Privatklager 1 insbesondere hinsichtlich Schuldpunkt und Genugtuung sowie die
Verteidigung und die Staatsanwaltschaft bezuglich der Sanktion. Aufgrund des
Nichteintretens auf seine Berufung gilt auch der Privatklager 2 als vollumfanglich
unterliegend. Anhand der Gewichtung der einzelnen Berufungsantrage der
Parteien rechtfertigt es sich vorliegend, die Kosten des Berufungsverfahrens, mit
Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen
Vertretung der Privatklagerschaft, dem Beschuldigten zu 6/20 und den Privat-
klagern jeweils zu 5/20 aufzuerlegen und im Ubrigen auf die Gerichtskasse zu
nehmen. Die Kostenanteile der Privatklagerschaft sind zufolge Gewahrung der
unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen, wobei

die Ruckzahlungspflicht vorbehalten bleibt.
2.2. Kosten der amtlichen Verteidigung

Da der Beschuldigte bei isolierter Betrachtung seiner Antrage ganzlich unterliegt,

sind ihm die Kosten seiner amtlichen Verteidigung vollumfanglich aufzuerlegen.
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Die Rickzahlungspflicht des Beschuldigten ist gemass Art. 135 Abs. 4 StPO vor-

zubehalten.
2.3. Kosten der der unentgeltlichen Vertretung der Privatklagerschaft

2.3.1. Wenn die Vertreterin des Privatklagers 1 geltend macht, die Kosten der un-
entgeltlichen Vertretung durften dem Privatklager 1 gestutzt auf Art. 30 Abs. 3
OHG weder auferlegt werden noch sei diesbezuglich ein Ruckforderungsvorbe-
halt anzubringen, da erstinstanzlich kein Freispruch erfolgt sei, kann ihr im Lichte
der zuvor genannten Grundsatze nicht gefolgt werden (Urk. 180 S. 15). Der Peri-
vatklager 1 hatte vor Vorinstanz nebst dem Tatbestand des Angriffs eine Verurtei-
lung wegen versuchter vorsatzlicher Tétung beantragt sowie eine Genugtuungs-
forderung von Fr. 70'000.— geltend gemacht (Urk. 100 S. 11). Die Vorinstanz ver-
urteilte den Beschuldigten jedoch lediglich wegen Angriffs sowie versuchter
schwerer Koérperverletzung und sprach dem Privatklager 1 eine Genugtuung von
Fr. 20'000.— zuzlglich Zins von 5 % ab 16. April 2018 zu (Urk. 126 S. 87 ff.). Wah-
rend der Beschuldigte sowie die Staatsanwaltschaft das erstinstanzliche Urteil
zumindest im Schuldpunkt akzeptierten, verlangte der appellierende Privatkla-
ger 1 zunachst mit Berufungserklarung vom 12. Marz 2021 (erneut) eine zusatzli-
che Verurteilung wegen versuchter vorsatzlicher Totung sowie die Erhdhung der
Genugtuung auf Fr. 40'000.— (vgl. Urk. 132). Anlasslich der Berufungsverhand-
lung wurde der Antrag im Schuldpunkt abgeschwacht (vgl. Urk. 180). Nachdem
die Erstinstanz trotz entsprechenden Antragen des Privatklagers 1 zum Schuld-
punkt nicht auf eine weitergehende Verurteilung des Beschuldigten erkannte,
konnte diesen privatklagerischen Antragen auch im Berufungsverfahren weitest-
gehend nicht gefolgt werden. Damit liegt eine ahnliche Konstellation vor, wie
wenn ein erstinstanzlicher Freispruch im Berufungsverfahren bestatigt wird.
Kommt hinzu, dass der Privatklager 1 auch im Zivilpunkt als unterliegend gilt,
weshalb er mit seiner Berufung ein vom OHG nicht mehr gedecktes Prozessrisiko
eingegangen ist (s.a. Urteil 6B_655/2018 vom 4. April 2019 E. 2.5.2). Der Privat-
klager 1 kann sich bezulglich der ihn treffenden Rickerstattungspflicht der Kosten
seiner unentgeltlichen Verbeistandung im Berufungsverfahren folglich nicht auf
Art. 30 Abs. 3 OHG berufen.
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2.3.2. Im Lichte der gestellten Antrage rechtfertigt es sich, dem Privatklager 1 die
Kosten seiner unentgeltlichen Vertretung vollumfanglich aufzuerlegen, jedoch
einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die diesbezugliche Ruckzahlungs-
pflicht des Privatklagers 1 gemass Art. 138 Abs. 1 StPO in Verbindung mit
Art. 135 Abs. 4 StPO bleibt vorbehalten.

2.3.3. Die unentgeltliche Rechtsverbeistandung der Privatklagerschaft erfolgt ins-
besondere zur Durchsetzung von Zivilanspruchen (Art. 136 Abs. 1 StPO). Obwohl
der Privatklager 2 seitens der Staatsanwaltschaft formell als Partei im vorliegen-
den Verfahren aufgenommen wurde, wies bereits die Vorinstanz dessen Zivilan-
spruche gegenuber dem Beschuldigten unter Hinweis auf den fehlenden Tatkon-
nex im vorliegenden Verfahren ab (Urk.126 S. 82 ff.). Auf die dagegen erhobene
Berufung wurde mangels Rechtsschutzinteresse nicht eingetreten. Da das Pro-
zessverhalten des Privatklagers 2 im Berufungsverfahren vor dem genannten Hin-
tergrund nicht mehr von Art. 30 Abs. 3 OHG gedeckt ist, und er mit seinen Antra-
gen vollumfanglich unterliegt, sind dem Privatklager 2 die gesamten Kosten seiner
unentgeltlichen Vertretung flr das Berufungsverfahren aufzuerlegen. Diese sind
einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen, wobei die Rickzahlungspflicht des
Privatklagers 2 gemass Art. 138 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 135 Abs. 4
StPO vorbehalten bleibt.

3. Entschadigungen

3.1. Die Hohe der Entschadigung fur amtliche Mandate richtet sich auch im
Berufungsverfahren nach den §§ 2, 3 und 17 ff. der Verordnung Uber die Anwalts-
gebuhren vom 8. September 2010 (Anwaltsgebuhrenverordnung, LS 215.3, nach-
stehend: AnwGebV). Gemass § 23 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 2 AnwGebV setzt sich
die Vergltung aus der Gebihr und den notwendigen Auslagen zusammen. Die
Gebuhr fur die Fuhrung eines Strafprozesses, einschliesslich Vorbereitung des
Parteivortrags und Teilnahme an der Hauptverhandlung, betragt auch im
Berufungsverfahren fur einen kollegialgerichtlichen Fall gemass § 18 Abs. 1i.V.m.
§ 17 Abs. 1 lit. b AnwGebV Fr. 1'000.— bis Fr. 28'000.—. Entschadigungspflichtig
sind dabei generell nur jene Aufwendungen, die in einem kausalen Zusammen-

hang mit der Wahrung der Rechte im Strafverfahren stehen, notwendig und ver-
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haltnismassig sind (Urteil 6B_695/2007 vom 8. Januar 2008 Erw. 3.5 m.H.). Bei
einer Honorarbemessung nach Pauschalbetragen werden alle prozessualen Be-
muhungen zusammen als einheitliches Ganzes aufgefasst und der effektive Zeit-
aufwand lediglich im Rahmen des Tarifansatzes bericksichtigt. Ausgangspunkt ist
eine Gesamtbetrachtung des Honorars im Rahmen des weiten gerichtlichen Er-
messens unter Berucksichtigung des konkreten Falles (BGE 143 IV 453 E. 2.5.1
m.H; Urteil 6B_332/2017 vom 18. Januar 2018 E. 2.7). Richten sich Honorarpau-
schalen nicht in erster Linie nach dem Umfang der Bemuhungen, ist der tatsach-
lich geleistete Aufwand zunachst nur sehr bedingt massgebend. Gleichwohl sind
die sachbezogenen und angemessenen Bemuhungen zu entschadigen (vgl. auch
Urteil 5D_114/2016 vom 26. September 2016 E. 4 m.H.). Bei der Bemessung des
Honorars steht den kantonalen Gerichten ein weiter Ermessenspielraum zu (Urteil
6B_951/2013 vom 27. Marz 2014 E. 4.2).

3.2. Die amtliche Verteidigung macht fur ihre Aufwendungen und Barauslagen
im Berufungsprozess insgesamt Fr. 7'470.95 inkl. MwSt. geltend, wobei die Auf-
wendungen im Zusammenhang mit der Berufungsverhandlung bereits geblhrend
bertcksichtigt wurden (Urk. 186). Das geforderte Honorar steht im Einklang mit
den Ansatzen der AnwGebV und erweist sich insbesondere mit Blick auf den not-
wendigen Zeitaufwand fur die notwendige Verteidigung des Beschuldigten grund-
satzlich als angemessen, zumal sich der Beschuldigte gegen zwei Privatklager
verteidigen musste, welche eine erhebliche Verscharfung des vorinstanzlichen Ur-
teils beantragten. Es erscheint daher gerechtfertigt, Rechtsanwalt Dr. iur. Z._
pauschal mit Fr. 7'500.— (inkl. Auslagen und MwSt.) aus der Gerichtskasse zu

entschadigen.

3.3. Obwohl gleichzeitige Bemuhungen flr mehrere Verfahren bzw. Mandate
grundsatzlich aufzuteilen sind (vgl. Leitfaden amtliche Mandate der Oberstaats-
anwaltschaft des Kantons Zurich, 3. Aufl. S. 65), reichte die Vertreterin des Pri-
vatklagers 1 eine Honorarnote fur samtliche Aufwendungen im vorliegenden Ver-
fahren sowie in demjenigen gegen den Mitbeschuldigten D._ ein. Darin wer-
den insgesamt Fr. 14'986.55 (inkl. Auslagen und MwSt.) geltend gemacht, wobei
der Aufwand fur die Berufungsverhandlung (6 Stunden) und die Nachbe-
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sprechung (1 Stunde) noch unberlcksichtigt blieben (Urk. 174; Prot. Il S. 10 ff.).
Letztere entsprechen einem Betrag von Fr. 1'658.60 (7 Stunden x Fr. 220.— =
Fr. 1'540.— zzgl. 7.7 % MwSt.). Der geltend gemachte Aufwand belauft sich daher
inkl. MwSt. insgesamt auf Fr. 16'645.15 (Fr. 14'986.55 + Fr. 1'658.60 =
Fr. 16'645.15).

Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung ist vorliegend zu berucksichtigen, dass es
sich zwar a priori nicht um einen leichten Fall handelt, jedoch auch kein Verfahren
vorliegt, welches ausserst spezieller Anforderungen bedurft oder gesondert zu
bericksichtigende Mehraufwande generiert hatte. Das Verfahren weist eine Uber-
schaubare Anklage sowie Aktenlage auf, wobei nicht mehr der gesamte Prozess-
stoff Gegenstand des Berufungsverfahrens bildete. Unter weiterer BerUck-
sichtigung der geltend gemachten Aufwendungen, welche bei gleichzeitigen Be-
muahungen in mehreren Verfahren nicht jeweils vollstandig geltend gemacht wer-
den konnen, sowie aufgrund von gewissen Doppelspurigkeiten in der Vorabein-
gabe vom 19. April 2022 und dem anlasslich der Berufungsverhandlung vorgetra-
genen Pladoyer erscheint es insgesamt angemessen, Rechtsanwaltin lic. iur.
X.__ fir ihre Aufwendungen und Auslagen im vorliegenden Verfahren pau-

schal mit Fr. 6'500.— (inkl. Auslagen und MwSt.) zu entschadigen.

3.4. Der unentgeltliche Vertreter des Privatklagers 2 unterschied in seiner Auf-
wandaufstellung ebenfalls nicht zwischen den drei parallel gefihrten Verfahren.
Er macht fur samtliche Verfahren und unter Anwendung eines Stundenansatzes
von Fr.240.— insgesamt Aufwendungen von Fr. 18'850.— (inkl. Auslagen und
MwSt.) geltend (Urk. 173; Urk. 183; Fr. 15'985.35 + Fr. 2864.65 = Fr. 18'850.-).
Noch unberlcksichtigt seien dabei die im Zusammenhang mit der Berufungsver-
handlung angefallenen Aufwande (7 x Fr. 240.— = Fr. 1'680.—), was unter Beach-

tung der Mehrwertsteuer eine Gesamtforderung von rund Fr. 20'660.— ergibt.

Fir die Festsetzung einer angemessenen Entschadigung des unentgeltlichen
Vertreters des Privatklagers 2 gilt es Folgendes zu beachten: Der bei besonderen
Sprachkenntnissen gewahrte Stundenansatz von Fr. 240.— wird nur fur Bemu-
hungen ausgerichtet, bei denen tatsichlich Ubersetzungskosten eingespart wer-

den konnen (Leitfaden amtliche Mandate der Oberstaatsanwaltschaft des
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Kantons Zurich, 3. Aufl. S. 55). Im Berufungsverfahren ware der geltend gemach-
te Ansatz daher nur fur die notwendigen Klientenkontakte zu gewahren. Entschei-
dend ist jedoch vorliegend, dass auf die Berufung mangels Rechtsschutzinteresse
nicht eingetreten wurde, weshalb ein Grossteil der Bemuhungen im vorliegenden
Verfahren trotz formeller Parteistellung nicht notwendig und verhaltnismassig
waren. Der Uberwiegende Teil des geltend gemachten Aufwands durfte denn
auch im Verfahren SB210149-0O gegen den Mitbeschuldigten E._ entstanden
sein, in welchem dem Privatklager 2 unbestrittenermassen Opferstellung zu-
kommt. Sodann erfolgten im Parteivortrag nebst unzuldssigen Ausfihrungen zur
Sanktion auch Vorbringen beziiglich der rechtlichen Wiirdigung des Ubergriffs auf
den Privatklager 1 sowie Wiederholungen aus dem vorinstanzlichen Pladoyer. Im
Sinne einer Gesamtbetrachtung rechtfertigt es sich daher, Rechtsanwalt lic. iur.
Y. fur seine Aufwendungen im vorliegenden Verfahren eine Entschadigung

von pauschal Fr. 2'000.— (inkl. Auslagen und MwSt.) zu entrichten.

Es wird beschlossen:

1. Auf die Berufung des Privatklagers 2, B. , wird nicht eingetreten.

2. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zurich, 8. Abteilung,
vom 29. Oktober 2020 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:

"Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte ist schuldig

- (...)
- des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB.

2.-3. (...)
4. Die folgenden von der Stadtpolizei Zirich am 16. April 2018 sichergestellten Gegen-

stdnde werden eingezogen und der Lagerbehdrde zur Vernichtung tberlassen:

- Fotografien (Asservat-Nr. AO11'411'599) / GES A,

- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. AO11'411'613) / GES A,
- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'624) / GES A.__
- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'635) / GES A,



-52-

- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. AO11'411'668) / GES A.___

- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. AO11'411'679) / GES A

- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. AO11'411'726) /| GES A,

- Vergleichs-WSA (Asservat-Nr. A011'411'748) /| GES A.___

- Wundvermessung 3D-Fotografie (Asservat-Nr. A011'411'760) / GES A.___
- Fotografien (erstellt im Unispital) (Asservat-Nr. A011'411'862) / GES B._
- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'873) / GES B._

- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'884) / GES B._

- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'895) / GESB.___

- DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'908) / GESB.___

- Vergleichs-WSA (Asservat-Nr. AO11'411'919) / GES B.____ .

Die folgenden von der Stadtpolizei Zirich am 18. April 2018 sichergestellten Gegen-
stdnde werden dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils auf

erstes Verlangen ausgehandigt:

1 Paar Schuhe Adidas (Asservat-Nr. A011'412'343)

- 1 Trainerjacke Adidas (Asservat-Nr. A011'412'354)

- 1 Herrenhose grau (Asservat-Nr. A011'412'365)

1 Hotelrechnung vom 16.04.2018 (Asservat-Nr. A011'412'274)
- 1 Mobiltelefon iPhone (Asservat-Nr. A011'412'285).

Beantragt der Beschuldigte nicht innert einer Frist von 3 Monaten ab Rechtskraft
dieses Urteils die Herausgabe der genannten Gegenstande, so wird Verzicht ange-

nommen und die Gegenstande der Lagerbehdrde zur Vernichtung Gberlassen.

Die folgenden von der Stadtpolizei Ziirich am 16. April 2018 sichergestellten Gegen-
stdnde werden dem Privatklager A. nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils

auf erstes Verlangen herausgegeben:

- 1 Herrenhose (Asservat-Nr. A011'411'771)
- 1 Herrenjacke (Asservat-Nr. A011'411'782).

Beantragt der Privatklager A. nicht innert 3 Monaten ab Rechtskraft dieses Ur-
teils die Herausgabe der genannten Gegenstande, so wird Verzicht angenommen

und die Gegenstande der Lagerbehdrde zur Vernichtung tberlassen.

Die folgenden von der Stadtpolizei Zirich am 16. April 2018 sichergestellten Gegen-

stdnde werden dem Privatklager B. nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils

auf erstes Verlangen herausgegeben:
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- 1 Herrenhose (Asservat-Nr. A011'411'931)
- 1 Herrenjacke (Asservat-Nr. A011'411'942)
- Shirt rot-weiss (Asservat-Nr. A011'411'953).

Beantragt der Privatklager B. nicht innert 3 Monaten ab Rechtskraft dieses Ur-
teils die Herausgabe der genannten Gegensténde, so wird Verzicht angenommen

und die Gegenstande der Lagerbehdrde zur Vernichtung tberlassen.

(...)

Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenuber dem Privatklager A. aus
dem eingeklagten Ereignis fur allfélligen weiteren Schaden dem Grundsatze nach

schadenersatzpflichtig ist.

Das Schadenersatzbegehren des Privatklagers B. wird abgewiesen.

Das Genugtuungsbegehren des Privatklagers B. wird abgewiesen.

Die Entscheidgebihr wird angesetzt auf:

Fr. 2'000.00; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 5'718.30 Gebdihr flir das Vorverfahren;

Fr. 16'785.10 amtliche Verteidigung

Er. 25'185.25 unentgeltliche Vertretung Privatklager A. (nach-

traglich festgesetzt mit Beschluss vom 15. Februar 2021)

unentgeltliche Vertretung Privatklager B. (nach-

Fr. 28'383.25 traglich festgesetzt mit Beschluss vom 16. Februar 2021)

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen die-
jenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung des Privat-

klagers A. , werden dem Beschuldigten auferlegt.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen;
vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO.

Die Kosten der unentgeltlichen Vertretung des Privatklagers A. werden definitiv
auf die Gerichtskasse genommen. Uber die Hohe der Kosten der unentgeltlichen

Rechtsvertretung wird mit separatem Beschluss entschieden.

(Mitteilungen.)
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18. (Rechtsmittel.)"
Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Gegen Ziff. 1 dieses Entscheids kann bundesrechtliche Beschwerde in

Strafsachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,

begriindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung

des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Es wird erkannt:

Der Beschuldigte C. ist zudem schuldig

- der versuchten schweren Korperverletzung im Sinne von Art. 122
Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB.

Der Beschuldigte wird bestraft mit 45 Monaten Freiheitsstrafe, wovon

51 Tage durch Untersuchungshaft erstanden sind.
Die Freiheitsstrafe wird vollzogen.

Der Beschuldigte wird unter solidarischer Haftung mit dem Mitbeschuldigten
D. verpflichtet, dem Privatklager 1, A. , Schadenersatz von
Fr. 19'420.15 zuzuglich 5 % Zins seit dem 1. Februar 2019 zu bezahlen.

Der Beschuldigte wird unter solidarischer Haftung mit dem Mitbeschuldigten
D. verpflichtet, dem Privatklager 1, A. , Fr.20'000.— zuzuglich
5 % Zins seit dem 16. April 2018 als Genugtuung zu bezahlen. Im Mehrbe-

trag wird das Genugtuungsbegehren des Privatklagers 1 abgewiesen.



-h5-

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 3'000.—- ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 7'500.— amtliche Verteidigung;
. unentgeltliche Vertretung Privatklager 1,
Fr. 6'500.— A (RAN X. )
Fr. 2000 — unentgeltliche Vertretung Privatklager 2,

B. (RAY. ).

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtli-
chen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der Privatklager 1
und 2, werden zu 6/20 dem Beschuldigten und zu jeweils 5/20 dem Privat-
klager 1 und 2 auferlegt, wobei die Kostenanteile der Privatklagerschaft zu-
folge Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Ge-
richtskasse genommen werden. Die Ruckzahlungspflicht der Privatklager-
schaft bleibt diesbezlglich gemass Art. 135 Abs. 4 StPO und Art. 138 Abs. 1
StPO vorbehalten.

Im verbleibenden Umfang von 4/20 werden die Kosten des Berufungs-
verfahrens, mit Ausnahme der Kosten der der amtlichen Verteidigung und
unentgeltlichen Vertretung der Privatklagerschaft, definitiv auf die Gerichts-

kasse genommen.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung fur das Berufungsverfahren werden
vollumfanglich dem Beschuldigten auferlegt, jedoch einstweilen auf die
Gerichtskasse genommen. Die Riuckzahlungspflicht des Beschuldigten bleibt
gemass Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten.

Die Kosten der unentgeltlichen Vertretungen der Privatklager 1 und 2 fur das
Berufungsverfahren werden den jeweiligen Privatklagern vollumfanglich
auferlegt, jedoch einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Ruck-

zahlungspflicht der Privatklager fur ihre jeweiligen unentgeltlichen Vertretun-
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gen bleibt gemass Art. 138 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 135 Abs. 4
StPO vorbehalten.

Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Be-
schuldigten (versandt)

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich (versandt)

- die Vertretung des Privatklagers 1 im Doppel fur sich und zuhanden
des Privatklagers (versandt)

- die Vertretung des Privatklagers 2 im Doppel fur sich und zuhanden
des Privatklagers (versandt)

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Be-
schuldigten

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich

- die Vertretung des Privatklagers 1 im Doppel fur sich und zuhanden
des Privatklagers

- die Vertretung des Privatklagers 2 im Doppel fur sich und zuhanden
des Privatklagers
und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- das Amt fur Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zurich,
Abteilung Bewahrungs- und Vollzugsdienste,

- die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mittels Formular "Léschung des
DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung
der Vernichtungs- und Léschungsdaten

- die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit Formular A

- die Kantonspolizei Zurich, Asservaten-Triage, gemass vorinstanzlicher
Dispositivziffer 5 bis 7.
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11. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,

begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung

des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich
|. Strafkammer

Zurich, 12. Mai 2022

Der Prasident: Der Gerichtsschreiber:

lic. iur. Ch. Prinz lic. iur. M. Keller



	Urteil vom 12. Mai 2022
	Anklage:
	Urteil der Vorinstanz: (Urk. 126 S. 87 ff.)
	"Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte ist schuldig
	 der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB
	 des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB.

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 45 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 51 Tage durch Haft erstanden sind.
	3. Die Freiheitsstrafe wird vollzogen.
	4. Die folgenden von der Stadtpolizei Zürich am 16. April 2018 sichergestellten Gegenstände werden eingezogen und der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen:
	 Fotografien (Asservat-Nr. A011'411'599) / GES A._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'613) / GES A._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'624) / GES A._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'635) / GES A._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'668) / GES A._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'679) / GES A._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'726) / GES A._____
	 Vergleichs-WSA (Asservat-Nr. A011'411'748) / GES A._____
	 Wundvermessung 3D-Fotografie (Asservat-Nr. A011'411'760) / GES A._____
	 Fotografien (erstellt im Unispital) (Asservat-Nr. A011'411'862) / GES B._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'873) / GES B._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'884) / GES B._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'895) / GES B._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'908) / GES B._____
	 Vergleichs-WSA (Asservat-Nr. A011'411'919) / GES B._____.

	5. Die folgenden von der Stadtpolizei Zürich am 18. April 2018 sichergestellten Gegenstände werden dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils auf erstes Verlangen ausgehändigt:
	 1 Paar Schuhe Adidas (Asservat-Nr. A011'412'343)
	 1 Trainerjacke Adidas (Asservat-Nr. A011'412'354)
	 1 Herrenhose grau (Asservat-Nr. A011'412'365)
	 1 Hotelrechnung vom 16.04.2018 (Asservat-Nr. A011'412'274)
	 1 Mobiltelefon iPhone (Asservat-Nr. A011'412'285).

	Beantragt der Beschuldigte nicht innert einer Frist von 3 Monaten ab Rechtskraft dieses Urteils die Herausgabe der genannten Gegenstände, so wird Verzicht angenommen und die Gegenstände der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen.
	 1 Herrenhose (Asservat-Nr. A011'411'771)
	 1 Herrenjacke (Asservat-Nr. A011'411'782).

	Beantragt der Privatkläger A._____ nicht innert 3 Monaten ab Rechtskraft dieses Urteils die Herausgabe der genannten Gegenstände, so wird Verzicht angenommen und die Gegenstände der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen.
	 1 Herrenhose (Asservat-Nr. A011'411'931)
	 1 Herrenjacke (Asservat-Nr. A011'411'942)
	 Shirt rot-weiss (Asservat-Nr. A011'411'953).

	Beantragt der Privatkläger B._____ nicht innert 3 Monaten ab Rechtskraft dieses Urteils die Herausgabe der genannten Gegenstände, so wird Verzicht angenommen und die Gegenstände der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen.
	9. Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenüber dem Privatkläger A._____ aus dem eingeklagten Ereignis für allfälligen weiteren Schaden dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist.
	10. Das Schadenersatzbegehren des Privatklägers B._____ wird abgewiesen.
	11. Der Beschuldigte wird unter solidarischer Haftung mit dem Beschuldigten D._____ (DG190357) verpflichtet, dem Privatkläger A._____ Fr. 20'000.– zuzüglich 5 % Zins ab 16. April 2018 als Genugtuung zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegeh...
	12. Das Genugtuungsbegehren des Privatklägers B._____ wird abgewiesen.
	13. Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf:
	14. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung des Privatklägers A._____, werden dem Beschuldigten auferlegt.
	15. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO.
	16. Die Kosten der unentgeltlichen Vertretung des Privatklägers A._____ werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen. Über die Höhe der Kosten der unentgeltlichen Rechtsvertretung wird mit separatem Beschluss entschieden.
	17. (Mitteilungen.)
	18. (Rechtsmittel.)"
	Berufungsanträge: (Prot. II S. 11 ff.)
	1. Dispositiv-Ziff. 1 des vorinstanzlichen Urteils sei aufzuheben und der Beschuldigte C._____ sei der vollendeten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB und des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB schuldig zu sprechen.
	Eventuell sei der Beschuldigte der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB und des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB schuldig zu sprechen.
	2. Der Beschuldigte sei gemäss dem gestellten Antrag der Staatsanwaltschaft bzw. nach Ermessen des Obergerichts zu bestrafen.
	3. Der Beschuldigte sei zu verpflichten, dem Privatkläger 1 unter dem Titel Grundlohn Fr. 7'628.15 und unter dem Titel Lohnzulagen Fr. 11'792.– als Schadenersatz, je zuzüglich 5% Zins ab 1. Februar 2019, zu bezahlen. Darüber hinaus sei festzustellen, ...
	4. Der Beschuldigte sei zu verpflichten, dem Privatkläger 1 Fr. 40'000.– zuzüglich 5% Zins ab 16. April 2018 als Genugtuung zu bezahlen.
	5. Die Verfahrenskosten seien dem Beschuldigten aufzuerlegen.
	6. Die Vertreterin des Privatklägers 1 sei für ihre Bemühungen als unentgeltliche Rechtsvertreterin gemäss eingereichter Aufwandaufstellung aus der Staatskasse zu entschädigen.
	1. Dispositiv-Ziff. 1, erstes Lemma des vorinstanzlichen Urteils sei aufzuheben und der Beschuldigte C._____ sei der versuchten eventualvorsätzlichen Tötung im Sinne von Art. 111 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen (im Sin...
	Eventuell sei auf schwere Körperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB zu erkennen (alles zusätzlich zur Verurteilung wegen Angriffs).
	2. Dispositiv-Ziff. 2 sei aufzuheben und es sei eine Verschärfung der Strafe vorzunehmen, nach dem Ermessen des Gerichts.
	3. Dispositiv-Ziff. 12 sei aufzuheben und der Beschuldigte sei zu verurteilen, dem Privatkläger 2 Fr. 15'000.– als Genugtuung zu bezahlen, unter solidarischer Haftung mit den Mitbeschuldigten E._____ und D._____.
	4. Vorsorglicher prozessualer Antrag: Sollte nach Auffassung des Obergerichts die Anklageschrift nicht genügen, um den Beschuldigten und die Mitbeschuldigten E._____ sowie D._____ als Mittäter zu bestrafen, sei der Staatsanwaltschaft Gelegenheit zur Ä...
	5. Die Verfahrenskosten seien dem Beschuldigten aufzuerlegen und der unentgeltliche Rechtsvertreter des Privatklägers 2 sei für seine Bemühungen gemäss den eingereichten Honorarnoten zu entschädigen.
	1. Der Beschuldigte sei zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten.
	2. Die Strafe sei teilbedingt auszusprechen, wobei der unbedingt zu vollziehende Teil 12 Monate und der bedingt zu vollziehende Teil 24 Monate betragen soll.
	3. Die Probezeit sei auf 3 Jahre festzulegen.
	4. Die Zivilansprüche des Privatklägers 1 werden dem Grundsatz nach anerkannt. Die Adhäsionsklage sei jedoch auf den Zivilweg zu verweisen.
	5. Auf die Berufungsanträge des Privatklägers 2 sei in Bezug auf den Beschuldigten C._____ nicht einzutreten, und die Berufungsanträge des Privatklägers 1 sowie diejenigen der Staatsanwaltschaft seien abzuweisen.
	6. Alles unter ausgangsgemässer Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.).
	1. Die Anträge des Beschuldigten seien abzuweisen.
	2. Der Beschuldigte sei mit einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten zu bestrafen.
	Erwägungen:
	I.   Einleitung und Verfahrensgang

	1. Einleitung
	2. Verfahrensgang
	2.1. Anschliessend wurde gegen den Beschuldigten im vorliegenden Verfahren, C._____, sowie gegen die Mitbeschuldigten D._____ und E._____ eine Strafuntersuchung eröffnet, nach deren Durchführung die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich am 2. Dezem...
	2.2. Fortan führte die 8. Abteilung des Bezirksgerichts Zürich den Strafprozess gegen den Beschuldigten parallel zu denjenigen gegen die Mitbeschuldigten D._____ und E._____. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann in Bezug auf den Verfahrensverlauf vo...
	2.3. Gegen den am 30. Oktober 2020 mündlich eröffneten Entscheid der Vorinstanz erhoben der Privatkläger 2 mit Eingabe vom 6. November 2020, der Privatkläger 1 mit Eingabe vom 9. November 2020 sowie der Beschuldigte mit Schreiben vom 9. November 2020 ...
	2.4. Mit Eingabe vom 7. April 2021 stellte die Verteidigung den Antrag, auf die Berufungen der Privatkläger 1 und 2 insoweit nicht einzutreten, als sie darin auch Ausführungen zum Strafmass machen (Urk. 145), was mit Präsidialverfügung vom 16. April 2...
	2.5. In der Folge wurden die Parteien auf den 12. Mai 2022 zur Berufungsverhandlung vorgeladen, unter zeitgleicher Ansetzung der Verhandlungstermine in den Parallelverfahren in Sachen D._____ und E._____ (Urk. 162; Urk. 164). Ebenfalls wurden die Akte...
	2.6. Auf entsprechende Gesuche hin wurden beide Privatkläger vom persönlichen Erscheinen an der Berufungsverhandlung dispensiert (Urk. 165; Urk. 167; Urk. 175 f.). Am 20. April 2022 ging im Parallelverfahren des Mitbeschuldigten D._____ eine "Vorabei...
	2.7. Zur heutigen Berufungsverhandlung sind der Beschuldigte in Begleitung seines amtlichen Verteidigers, die jeweiligen Rechtsvertreter der beiden Privatkläger 1 und 2 sowie der Vertreter der Staatsanwaltschaft erschienen. Ebenso nahmen die Mitbesch...
	II.   Prozessuales

	1. Vorbemerkung
	Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass sich die urteilende Instanz nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen respektive jedes einzelne Vorbringen widerlegen muss. Die Berufungsinstanz kann sich bei der Entscheidfi...

	2. Anklageergänzung
	2.1. Beide Privatklägervertreter erachten den Beschuldigten und den Mitbeschuldigten D._____ als Mittäter und beantragen vor diesem Hintergrund eine Verurteilung der Beschuldigten wegen vollendeter schwerer Körperverletzung respektive versuchter vorsä...
	Zwar stellen sich die Vertreter der Privatkläger auf den Standpunkt, die Anklage umschreibe nicht nur die Mittäterschaft genügend, sondern auch die notwendigen Tatbestandselemente der vollendeten schweren Körperverletzung bzw. der versuchten Tötung. S...
	2.2. Die Verteidigung bringt dagegen im Wesentlichen vor, dem Antrag auf Rückweisung bzw. Ergänzung der Anklage sei nicht stattzugeben, da in Bezug auf die seitens der Privatklägerschaft beantragten Schuldsprüche kein gemeinsamer Tatentschluss vorgele...
	2.3. Die Staatsanwaltschaft nahm anlässlich der Berufungsverhandlung zur Frage der mittäterschaftlichen Tatbegehung Stellung und führte aus, der Beschuldigte und sein Bruder hätten vorliegend nicht minutenlang wechselseitig auf den Privatkläger 1 eing...
	2.4. Das Sachgericht hat in der Regel nur darüber zu urteilen, ob die beschuldigte Person im Sinne der Anklage schuldig zu sprechen ist oder nicht. Gemäss Art. 333 Abs. 1 StPO kann der Staatsanwaltschaft jedoch Gelegenheit eingeräumt werden, die Ankla...
	2.5. Ausgangspunkt der Beurteilung der prozessualen Begehren der Privatklägerschaft bildet die Anklageschrift, die sich in drei Teile gliedert. In einem ersten Abschnitt werden die Geschehnisse aufgeführt, die dem eingeklagten gewaltsamen Vorfall vor...
	Zwischen diesen beiden letztgenannten Sachverhaltsabschnitten besteht keine sachliche Verknüpfung, was sich schon daran zeigt, dass die Staatsanwaltschaft den Mitbeschuldigten E._____ im zweiten Sachverhaltsabschnitt mit keinem Wort erwähnt, während i...
	2.6. In diesem Zusammenhang erstaunt einzig, weshalb der Privatkläger 2, welcher gemäss dem zu beurteilenden Anklagesachverhalt in keiner Weise tangiert wird, im vorliegenden Verfahren gegen den Beschuldigten seitens der Staatsanwaltschaft überhaupt ...
	2.7. Die Staatsanwaltschaft hat anlässlich der Berufungsverhandlung zutreffend dargelegt, weshalb in vorliegender Konstellation und unter Berücksichtigung der gegebenen Beweislage bei keinem der angeklagten Beschuldigten eine Teilnahme in Form von Mit...
	2.8. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein Vorgehen nach Art. 333 Abs. 1 StPO vorliegend letztlich nur zu einem formalistischen Leerlauf führen würde, welcher weder sachlich gerechtfertigt ist noch prozessual vertretbar wäre. Die entsprechenden A...

	3. Berufungsanträge des Privatklägers 2
	3.1. Der Vertreter des Privatklägers 2 beantragt, der Beschuldigte sei zusätzlich zum Schuldspruch wegen Angriffs als Mittäter der versuchten eventualvorsätzlichen Tötung, eventualiter der schweren Körperverletzung schuldig zu sprechen (Urk. 145 S. 1...
	3.2. Wie zuvor im Rahmen der Erwägungen zur Frage der Anklageergänzung dargelegt, besteht bezüglich des tätlichen Übergriffs auf den Privatkläger 2 keine Hinweise auf eine mögliche Teilnahme des Beschuldigten in Form von Mittäterschaft. Der Beschuldig...

	4. Umfang der Berufung
	4.1. Der Privatkläger 1 ficht den Schuldpunkt teilweise an und beantragt zusätzlich zur Verurteilung wegen Angriffs ein Schuldspruch wegen vollendeter schwerer Körperverletzung. Er stellt vor diesem Hintergrund die weiteren Anträge auf vollumfängliche...
	Sodann hat auch die Staatsanwaltschaft Anschlussberufung im Strafpunkt erhoben und beantragt eine Verschärfung des Strafmasses (Urk. 141; Urk. 184 S. 1), während der Beschuldigte mit seiner eigenständigen Berufung eine tiefere Sanktion sowie die quant...
	4.2. Nebst dem angefochtenen Schuldspruch wegen versuchter schwerer Körperverletzung (Dispositiv-Ziff. 1 alinea 1) hat somit auch die Sanktion (Dispositiv-Ziff. 2-3) sowie die Regelung der Zivilansprüche des Privatklägers 1 (Dispositiv-Ziff. 8 und 11)...
	III.   Sachverhalt

	1. Ausgangslage und Parteistandpunkte
	1.1. Soweit im Berufungsverfahren noch relevant, wird dem Beschuldigten gemäss Anklage zusammengefasst vorgeworfen, am frühen Morgen des 16. April 2018 gemeinsam mit den Mitbeschuldigten D._____ (seinem Bruder) und E._____ im Eingangsbereich der G.___...
	1.2. Die Vorinstanz erachtete den eingeklagten Sachverhalt mit Ausnahme des von oben herab geführten Stampftritts des Beschuldigten gegen den Kopf des sich am Boden befindlichen Privatklägers 1 als rechtsgenügend erstellt. Der Stampftritt lasse sich –...
	1.3. Die Vertreterin des Privatklägers 1 erachtet die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung als willkürlich und moniert im Wesentlichen, der Stampftritt lasse sich anhand der übereinstimmenden Aussagen beider Privatkläger sowie des festgestellten S...
	1.4. Der Beschuldigte hat im bisherigen Verlauf des Verfahrens anerkannt, dass er gegenüber dem Privatkläger 1 körperliche Gewalt angewendet hat, indem er diesen mit Faustschlägen, mindestens einem Kniestich sowie zwei Fusstritten gegen den Kopf trakt...
	Auch die Verteidigung hält dafür, es seien vor dem tätlichen Übergriff massive Provokationen respektive Drohungen seitens der Privatkläger erfolgt. Weiter gebe es neben den Aussagen der Privatkläger keine Beweismittel, welche den inkriminierten Stampf...

	2. Beweismittel und vorinstanzliche Beweiswürdigung
	2.1. Die theoretischen Grundsätze der richterlichen Beweiswürdigung wurden seitens der Vorinstanz zutreffend dargelegt, worauf an dieser Stelle in Anwendung von Art. 82 Abs. 4 StPO verwiesen werden kann (Urk. 126 S. 17). Zur Verdeutlichung ist jedoch...
	2.2. Die Vorinstanz hat die Beweismittel, auf denen die Anklagevorwürfe gegen den Beschuldigten basieren, vollständig aufgelistet und zutreffende Ausführungen zu deren Verwertbarkeit gemacht (Urk. 126 S. 9 f. und S. 17 ff.). Weiter wurden die Aussagen...

	3. Vorgeschichte
	3.1. Mit Bezug auf die Vorgeschichte, die zum eingeklagten Ereignis geführt hat, ist unter Verweis auf die schlüssige und nachvollziehbare Begründung der Vorinstanz als erstellt zu betrachten, dass es zunächst im Club "F._____" zwischen der Gruppe, z...
	3.2. Die Verteidigung macht geltend, Grund für den Anruf des Mitbeschuldigten D._____ seien massive Drohungen bzw. Provokationen gewesen. Der Beschuldigte habe daher nicht wahllos auf eine unbehelligte Person eingeschlagen (Urk. 185 S. 2 f.; Prot. II ...
	3.3. Für die Beurteilung des weiteren Geschehens unmittelbar vor dem Beginn der tätlichen Auseinandersetzung sind die Aussagen von L._____ von wesentlicher Bedeutung. Bei ihm handelt es sich um einen neutralen Augenzeugen, der in der Nähe der anklageg...
	3.4. Selbst wenn also bei der vorherigen Begegnung im Kebabladen etwas vorgefallen sein sollte, was der Mitbeschuldigte D._____ als Provokation aufgefasst haben mag, liegt es auf der Hand, dass er nicht aus Angst vor den Privatklägern seinen Bruder an...

	4. Kernvorwurf
	4.1. Was das eigentliche Kerngeschehen anbelangt, ist zunächst anzuführen, dass der Beschuldigte im Verlaufe der Strafuntersuchung eingestanden hat, mehrmals mit der Faust auf den Kopf des Privatklägers 1 eingeschlagen und mit dem Knie in dessen Bauch...
	4.2. Umstritten ist hingegen, ob der Beschuldigte darüber hinaus mit dem Fuss auch einen wuchtigen Stampftritt von oben auf den Kopf des sich bereits am Boden befindlichen Privatklägers 1 ausgeführt habe. In diesem Zusammenhang kann vorab auf die ausf...
	4.3. Der Beschuldigte räumte zu Beginn der Strafuntersuchung lediglich die Faustschläge, den Kniestich in den Bauch und einen Stampftritt gegen den Körper des noch aufrecht stehenden Privatklägers 1 ein. Fusstritte gegen den Kopf stritt der Beschuldig...
	4.4. Schliesslich hat keine der weiteren beteiligten Personen eine derartige Stampfbewegung des Beschuldigten wahrgenommen, als der Privatkläger 1 bereits am Boden lag. Dies lässt sich gewiss zum Teil damit erklären, dass sowohl die Mitbeschuldigten D...
	4.5. Entgegen der Ansicht der Privatklägervertreterin erweist es sich sodann als keinesfalls unhaltbar, wenn die Vorinstanz vor diesem Hintergrund erwägt, es lasse sich nicht eruieren, von wessen Schuhwerk die Abdrücke im Gesicht des Privatklägers 1 ...
	4.6. Nach dem Gesagten ist der äussere Ablauf des Sachverhalts mit Ausnahme des Stampftritts anklagegemäss erstellt. Insbesondere ist festzuhalten, dass der Aggression gegenüber dem Privatkläger 1 keinerlei Bedrohungslage für die Mitbeschuldigten resp...

	5. Verletzungen
	Die in der Anklage umschriebenen Verletzungen des Privatklägers 1 (doppelter Kieferbruch, Schädel-Hirn-Trauma [Hirnerschütterung], diverse geschwollene Blutergüsse, Hauteinblutungen und Schleimhautabtragungen sowie Oberhautabschürfungen im Gesicht und...

	6. Subjektiver Sachverhalt
	6.1. Was schliesslich den subjektiven Anklagesachverhalt anbelangt, so stellt es eine Tatfrage dar, was der Täter wusste, wollte und in Kauf nahm. Hingegen ist eine Rechtsfrage, ob gestützt auf die festgestellten Tatsachen auf ein (eventual-) vorsätzl...
	6.2. Der Beschuldigte stellt sich auf den Standpunkt, er habe den Privatkläger 1 weder schwer verletzen noch töten wollen und solches auch nicht in Kauf nehmen müssen (Urk. 96 S. 5; Urk. 185 S. 30 ff.). Vorliegend trat der Beschuldigte zwei Mal mit Wu...
	IV.   Rechtliche Würdigung

	1. Ausgangslage
	1.1. Der Privatkläger 1 beantragt einen (zusätzlichen) Schuldspruch wegen vollendeter schwerer Körperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB. Eventualiter sei der Beschuldigte der versuchten schweren Körperverletzung schuldig zu sprechen. Die Verurteilu...
	1.2. Wie bereits erwähnt, bringt die Verteidigung vor, der Beschuldigte habe eine vollendete schwere Körperverletzung nicht in Kauf genommen. Sodann würden die tatsächlichen Verletzungsfolgen beim Privatkläger 1 keine Verurteilung wegen vollendeter sc...

	2. Rechtliches
	Eine schwere Körperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB begeht, wer einen Menschen lebensgefährlich verletzt (Abs. 1), wer vorsätzlich den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchb...

	3. Würdigung
	3.1. Die Privatklägervertreterin führte vor Vorinstanz aus, der Privatkläger 1 sei nach dem eingeklagten Vorfall während nahezu 10 Monaten zu 100 % arbeitsunfähig gewesen und könne aufgrund der anhaltenden gesundheitlichen Beschwerden (Schwindelattac...
	3.2. Im Lichte der aufgezeigte Rechtsprechung vermag diese Argumentation nicht zu überzeugen. Aktenkundig ist zwar, dass im April 2019, mithin rund ein Jahr nach der Tat, Bestrebungen des Hausarztes liefen, den Privatkläger 1 umschulen zu lassen, da e...
	3.3. Im Bericht der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des Universitätsspitals Zürich vom 28. März 2019 wird festgehalten, es liege beim Privatkläger 1 ein persistierendes Taubheitsgefühl im linken Unterkiefer vor (Urk. DS1/31/8). Demgege...
	3.4. Gleiches hat im Ergebnis auch unter Berücksichtigung der Generalklausel gemäss Art. 122 Abs. 3 StGB zu gelten. Diese findet Anwendung bei gleich schweren Verletzungen anderer Art, wobei im Sinne einer Gesamtbetrachtung insbesondere die Dauer des ...
	3.5. Unabhängig davon, ob die geltend gemachten gesundheitlichen Beeinträchtigungen allesamt in der Anklageschrift rechtsgenügend umschrieben sind und ob die einzelnen Verletzungsfolgen dem Beschuldigten selber oder dem ebenfalls zuschlagenden Mitbesc...
	3.6. Dass der Beschuldigte lebensgefährliche Verletzungen in Kauf nahm und daher mit Eventualvorsatz handelte, wurde bereits dargelegt und ist unbestritten. Es kann im Übrigen auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 126 S...
	3.7. Der Vollständigkeit halber ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass sich der Mitbeschuldigte D._____ zwar insofern dem Übergriff auf den Privatkläger 1 anschloss, als er seinen eigenen Aussagen zufolge gleichzeitig wie der Beschuldigte mit de...
	3.8. Nachdem entgegen der Auffassung der Vertreterin des Privatklägers 1 eine Verurteilung wegen vollendeter schwerer Körperverletzung nicht in Frage kommt, ist der vorinstanzliche Schuldspruch zu bestätigen. Der Beschuldigte ist hinsichtlich der mit ...
	V.   Sanktion

	1. Ausgangslage, Grundsätze der Strafzumessung und Strafrahmen
	1.1. Die Vorinstanz verurteilte den Beschuldigten aufgrund der Schuldsprüche wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Angriffs zu einer Freiheitsstrafe von 45 Monaten (Urk. 126 S. 68 ff. und S. 88). Die Verteidigung beantragt berufungsweise eine...
	1.2. Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB und die an sie gestellten Begründungsanforderungen wiederholt dargelegt (BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. m.H.). Entsprechendes gilt für die Bildung der Einsatz- und der Gesamt...
	1.3. Ausgangspunkt der Strafzumessung bildet der Strafrahmen für die versuchte schwere Körperverletzung als schwerste Tat, welche mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren geahndet wird. Aufgrund des Versuchs wäre der Strafrahmen theoretisch ...

	2. Versuchte schwere Körperverletzung
	2.1. Die objektive Tatschwere ist zunächst für das vollendete Delikt zu erheben. Erst nach der Würdigung der objektiven und subjektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass eine versuchte Tatbegehung vorliegt (s.a. Mathys, Leitfaden Strafzumessung...
	2.2. Im Hinblick auf die objektive Tatschwere der versuchten schweren Körperverletzung ist festzuhalten, dass der Beschuldigte einer am Boden liegenden Person zwei Mal mit grosser Wucht gegen den Kopf trat. Der Privatkläger 1 war in diesem Moment läng...
	2.3. Bei der subjektiven Tatschwere ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte schwere Verletzungen nicht direkt beabsichtigte, sondern – wenn auch hochgradig – eventualvorsätzlich in Kauf nahm. Weshalb er zwei Mal mit grosser Kraft gegen ...
	2.4. Dass es vorliegend bei einem Versuch einer schweren Körperverletzung geblieben ist, ist nicht etwa dem Beschuldigten zuzurechnen, sondern letztlich allein dem Zufall zu verdanken. Fusstritte gegen den Kopf eines wehrlosen Opfers können ohne weite...

	3. Angriff
	3.1. Betreffend die objektive Tatschwere des Angriffs ist festzuhalten, dass der Beschuldigte zusammen mit seinem Bruder den Privatkläger 1 von hinten attackiert hat, sodass sich das Opfer in keiner Weise auf den völlig unvermittelt erfolgten Übergrif...
	3.2. In subjektiver Hinsicht handelte der Beschuldigte sowohl bezüglich der Faustschläge als auch des Kniestichs fraglos mit direktem Vorsatz. Nachdem ihm aber nicht nachgewiesen werden kann, dass er sich mit dem Mitbeschuldigten D._____ ausdrücklich ...
	3.3. Wenn die Vorinstanz aufgrund des Angriffs eine Asperation der Einsatzstrafe um 14 Monate vornimmt, erscheint dies als zu streng (Urk. 126 S. 74 f.). Nach Massgabe des objektiven und subjektiven Tatverschuldens des Angriffs erweist sich vielmehr e...
	3.4. Nach dem Gesagten ist unter dem Titel der Tatkomponente für beide Delikte zusammen eine Einsatzstrafe von insgesamt 60 Monaten anzusetzen.

	4. Tatunabhängige Strafzumessungsfaktoren
	4.1. Die Vorinstanz hat das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten aufgezeigt (Urk. 126 S. 75). Anlässlich der Berufungsverhandlung führte der Beschuldigte ergänzend dazu aus, seit Februar 2022 in einer Asbestsanierungsfirma zu ...
	4.2. Hinsichtlich des Nachtatverhaltens ist zu bemerken, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung umfangreiche und prozessentscheidende Geständnisse eine substanzielle Strafreduktion bewirken können. Dies gilt allerdings nur, wenn ein umfassende...
	Vorliegend hat der Beschuldigte zwar von Beginn weg eingestanden, mit Fäusten auf den Privatkläger 1 eingeschlagen und ihm einen Kniestich versetzt zu haben. Das entscheidende Sachverhaltselement jedoch – die Fusstritte gegen den bereits am Boden lieg...
	4.3. Des Weiteren hat bereits die Vorinstanz eine Verletzung des strafprozessualen Beschleunigungsgebots festgestellt, da im Rahmen einer umfassenden Prüfung die Verfahrensdauer als zu lange erscheint (Urk. 1265 S. 76 ff.). Darauf hat auch die Vertei...
	4.4. Soweit die Verteidigung generell geltend macht, im Rahmen der Strafzumessung müsse das jugendliche Alter des Beschuldigten im Tatzeitpunkt berücksichtigt werden, kann ihr nicht gefolgt werden (Urk. 185 S. 29). Der Beschuldigte war im Zeitpunkt se...
	4.5. In Nachachtung des positiven Nachtatverhaltens und der leichten Überschreitung der angemessenen Verfahrensdauer ist die vorstehend ermittelte Einsatzstrafe von 60 Monaten mithin um insgesamt 15 Monate zu reduzieren.

	5. Resultierende Freiheitsstrafe und Vollzug
	Insgesamt erscheint mit der Vorinstanz eine Freiheitsstrafe von 45 Monaten als angemessen. Demgegenüber erweist sich das von der Verteidigung beantragte Strafmass von 36 Monaten als zu tief (Urk. 185), genauso wie umgekehrt die von der Staatsanwaltsch...
	VI.   Zivilansprüche

	1. Grundlagen, Parteistandpunkte und Solidarhaft
	1.1. Im angefochtenen Entscheid finden sich die Anspruchsvoraussetzungen für die geltend gemachten Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen sowie die Bemessungskriterien für deren Leistungshöhe richtig wiedergegeben. Zur Vermeidung von Wiederholungen...
	1.2. Hinsichtlich der Zivilansprüche des Privatklägers 1 hat die Vorinstanz sodann in einem ersten Schritt eine solidarische Haftbarkeit des Beschuldigten mit dem Mitbeschuldigten D._____ angenommen (Urk. 126 S. 82). Diese Anordnung blieb allseits una...

	2. Schadenersatz
	Die Höhe und konkrete Berechnung der seitens des Privatklägers 1 schadenersatzweise geltend gemachten Lohneinbusse ist substantiiert, belegt und ausgewiesen. So geht aus den Akten nicht nur hervor, dass er nach der Tat vom 18. April 2018 bis zum 31. J...

	3. Genugtuung
	3.1. Zur Bemessung der Genugtuung für den Privatkläger 1 verweist die Vorinstanz zusammengefasst auf die erheblichen Verletzungsfolgen, welche fraglos auf die eingeklagte Tat zurückzuführen sind. Dabei fielen zum einen der vom Privatkläger erlittene...
	3.2. Soweit die Privatklägervertretung unter Verweis auf frühere Gerichtsentscheide die Erhöhung der vorinstanzlich zugesprochenen Genugtuung auf Fr. 40'000.– nebst Zins fordert, lässt sie ausser Acht, dass in der angeführten Rechtsprechung jeweils v...
	VII.   Kosten- und Entschädigungsfolgen

	1. Grundlagen
	1.1. Die Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ob eine Partei im Rechtsmittelverfahren als obsiegend oder unterliegend gilt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre ...
	1.2. Werden der amtlich verteidigten beschuldigten Person Verfahrenskosten auferlegt, ist die beschuldigte Person verpflichtet, dem Kanton die Entschädigung der amtlichen Verteidigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlaub...
	1.3. Die unentgeltliche Rechtspflege der Privatklägerschaft umfasst insbesondere auch die einstweilige Befreiung von den Kosten der gewährten Rechtsvertretung (Art. 136 Abs. 2 StPO). Diesbezüglich hat das Bundesgericht entschieden, dass die in Art. 1...

	2. Kostenauflage
	2.1. Gerichtsgebühr
	Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'000.– zu veranschlagen (Art. 424 Abs. 1 StPO i.V.m. § 16 Abs. 1 und § 14 GebV OG). Sämtliche Parteien haben mit ihren Berufungsanträgen als unterliegend zu gelten, so der Privatkläger 1 insbe...
	2.2. Kosten der amtlichen Verteidigung
	Da der Beschuldigte bei isolierter Betrachtung seiner Anträge gänzlich unterliegt, sind ihm die Kosten seiner amtlichen Verteidigung vollumfänglich aufzuerlegen. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten ist gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO vorzubehalten.
	2.3. Kosten der der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft
	2.3.1. Wenn die Vertreterin des Privatklägers 1 geltend macht, die Kosten der unentgeltlichen Vertretung dürften dem Privatkläger 1 gestützt auf Art. 30 Abs. 3 OHG weder auferlegt werden noch sei diesbezüglich ein Rückforderungsvorbehalt anzubringen, ...
	2.3.2. Im Lichte der gestellten Anträge rechtfertigt es sich, dem Privatkläger 1 die Kosten seiner unentgeltlichen Vertretung vollumfänglich aufzuerlegen, jedoch einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die diesbezügliche Rückzahlungspflicht des P...
	2.3.3. Die unentgeltliche Rechtsverbeiständung der Privatklägerschaft erfolgt insbesondere zur Durchsetzung von Zivilansprüchen (Art. 136 Abs. 1 StPO). Obwohl der Privatkläger 2 seitens der Staatsanwaltschaft formell als Partei im vorliegenden Verfahr...

	3. Entschädigungen
	3.1. Die Höhe der Entschädigung für amtliche Mandate richtet sich auch im Berufungsverfahren nach den §§ 2, 3 und 17 ff. der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (Anwaltsgebührenverordnung, LS 215.3, nachstehend: AnwGebV). Gemäss...
	3.2. Die amtliche Verteidigung macht für ihre Aufwendungen und Barauslagen im Berufungsprozess insgesamt Fr. 7'470.95 inkl. MwSt. geltend, wobei die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Berufungsverhandlung bereits gebührend berücksichtigt wurden (Urk...
	3.3. Obwohl gleichzeitige Bemühungen für mehrere Verfahren bzw. Mandate grundsätzlich aufzuteilen sind (vgl. Leitfaden amtliche Mandate der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, 3. Aufl. S. 65), reichte die Vertreterin des Privatklägers 1 eine H...
	Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung ist vorliegend zu berücksichtigen, dass es sich zwar a priori nicht um einen leichten Fall handelt, jedoch auch kein Verfahren vorliegt, welches äusserst spezieller Anforderungen bedurft oder gesondert zu berücksichti...
	3.4. Der unentgeltliche Vertreter des Privatklägers 2 unterschied in seiner Aufwandaufstellung ebenfalls nicht zwischen den drei parallel geführten Verfahren. Er macht für sämtliche Verfahren und unter Anwendung eines Stundenansatzes von Fr. 240.– ins...
	Für die Festsetzung einer angemessenen Entschädigung des unentgeltlichen Vertreters des Privatklägers 2 gilt es Folgendes zu beachten: Der bei besonderen Sprachkenntnissen gewährte Stundenansatz von Fr. 240.– wird nur für Bemühungen ausgerichtet, bei ...

	Es wird beschlossen:
	1. Auf die Berufung des Privatklägers 2, B._____, wird nicht eingetreten.
	2. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 8. Abteilung, vom 29. Oktober 2020 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
	"Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte ist schuldig
	– (…)
	– des Angriffs im Sinne von Art. 134 StGB.
	2.-3. (…)
	4. Die folgenden von der Stadtpolizei Zürich am 16. April 2018 sichergestellten Gegenstände werden eingezogen und der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen:
	 Fotografien (Asservat-Nr. A011'411'599) / GES A._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'613) / GES A._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'624) / GES A._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'635) / GES A._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'668) / GES A._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'679) / GES A._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'726) / GES A._____
	 Vergleichs-WSA (Asservat-Nr. A011'411'748) / GES A._____
	 Wundvermessung 3D-Fotografie (Asservat-Nr. A011'411'760) / GES A._____
	 Fotografien (erstellt im Unispital) (Asservat-Nr. A011'411'862) / GES B._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'873) / GES B._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'884) / GES B._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'895) / GES B._____
	 DNA-Spur-Wattetupfer (Asservat-Nr. A011'411'908) / GES B._____
	 Vergleichs-WSA (Asservat-Nr. A011'411'919) / GES B._____.

	5. Die folgenden von der Stadtpolizei Zürich am 18. April 2018 sichergestellten Gegenstände werden dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils auf erstes Verlangen ausgehändigt:
	 1 Paar Schuhe Adidas (Asservat-Nr. A011'412'343)
	 1 Trainerjacke Adidas (Asservat-Nr. A011'412'354)
	 1 Herrenhose grau (Asservat-Nr. A011'412'365)
	 1 Hotelrechnung vom 16.04.2018 (Asservat-Nr. A011'412'274)
	 1 Mobiltelefon iPhone (Asservat-Nr. A011'412'285).

	Beantragt der Beschuldigte nicht innert einer Frist von 3 Monaten ab Rechtskraft dieses Urteils die Herausgabe der genannten Gegenstände, so wird Verzicht angenommen und die Gegenstände der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen.
	 1 Herrenhose (Asservat-Nr. A011'411'771)
	 1 Herrenjacke (Asservat-Nr. A011'411'782).

	Beantragt der Privatkläger A._____ nicht innert 3 Monaten ab Rechtskraft dieses Urteils die Herausgabe der genannten Gegenstände, so wird Verzicht angenommen und die Gegenstände der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen.
	 1 Herrenhose (Asservat-Nr. A011'411'931)
	 1 Herrenjacke (Asservat-Nr. A011'411'942)
	 Shirt rot-weiss (Asservat-Nr. A011'411'953).

	Beantragt der Privatkläger B._____ nicht innert 3 Monaten ab Rechtskraft dieses Urteils die Herausgabe der genannten Gegenstände, so wird Verzicht angenommen und die Gegenstände der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen.
	8. (…)
	9. Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenüber dem Privatkläger A._____ aus dem eingeklagten Ereignis für allfälligen weiteren Schaden dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist.
	10. Das Schadenersatzbegehren des Privatklägers B._____ wird abgewiesen.
	11. (…)
	12. Das Genugtuungsbegehren des Privatklägers B._____ wird abgewiesen.
	13. Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf:
	14. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung des Privatklägers A._____, werden dem Beschuldigten auferlegt.
	15. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO.
	16. Die Kosten der unentgeltlichen Vertretung des Privatklägers A._____ werden definitiv auf die Gerichtskasse genommen. Über die Höhe der Kosten der unentgeltlichen Rechtsvertretung wird mit separatem Beschluss entschieden.
	17. (Mitteilungen.)
	18. (Rechtsmittel.)"
	3. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	4. Gegen Ziff. 1 dieses Entscheids kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.
	Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichtsgesetzes vorgeschriebenen W...
	Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte C._____ ist zudem schuldig
	 der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB.

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 45 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 51 Tage durch Untersuchungshaft erstanden sind.
	3. Die Freiheitsstrafe wird vollzogen.
	4. Der Beschuldigte wird unter solidarischer Haftung mit dem Mitbeschuldigten D._____ verpflichtet, dem Privatkläger 1, A._____, Schadenersatz von Fr. 19'420.15 zuzüglich 5 % Zins seit dem 1. Februar 2019 zu bezahlen.
	5. Der Beschuldigte wird unter solidarischer Haftung mit dem Mitbeschuldigten D._____ verpflichtet, dem Privatkläger 1, A._____, Fr. 20'000.– zuzüglich 5 % Zins seit dem 16. April 2018 als Genugtuung zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbege...
	6. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	7. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der Privatkläger 1 und 2, werden zu 6/20 dem Beschuldigten und zu jeweils 5/20 dem Privatkläger 1 und 2 auferlegt, wobei die ...
	Im verbleibenden Umfang von 4/20 werden die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der der amtlichen Verteidigung und unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft, definitiv auf die Gerichtskasse genommen.
	8. Die Kosten der amtlichen Verteidigung für das Berufungsverfahren werden vollumfänglich dem Beschuldigten auferlegt, jedoch einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten bleibt gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO vor...
	9. Die Kosten der unentgeltlichen Vertretungen der Privatkläger 1 und 2 für das Berufungsverfahren werden den jeweiligen Privatklägern vollumfänglich auferlegt, jedoch einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Rückzahlungspflicht der Privatkläg...
	10. Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (versandt)
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich (versandt)
	 die Vertretung des Privatklägers 1 im Doppel für sich und zuhanden des Privatklägers (versandt)
	 die Vertretung des Privatklägers 2 im Doppel für sich und zuhanden des Privatklägers (versandt)
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich
	 die Vertretung des Privatklägers 1 im Doppel für sich und zuhanden des Privatklägers
	 die Vertretung des Privatklägers 2 im Doppel für sich und zuhanden des Privatklägers
	 die Vorinstanz
	 das Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste,
	 die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mittels Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten
	 die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit Formular A
	 die Kantonspolizei Zürich, Asservaten-Triage, gemäss vorinstanzlicher Dispositivziffer 5 bis 7.

	11. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.
	Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes.

